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1. Abstract  

Zur Beantwortung des vorliegenden Postulats des St.Galler Stadtparlaments und zur Einschätzung 

des Umgangs mit Extremismusvorfällen wurde der vorliegende Bericht in Auftrag gegeben. Da der 

Gemeinderat der Stadt Zürich zur selben Zeit ähnliche Postulate zur Extremismusthematik überwie-

sen hatte, schlossen sich die Auftraggebenden aus der Stadt St. Gallen und Zürich für den Auftrag 

des Extremismusberichts zusammen, was Synergien für die übergreifenden Fragestellungen brachte. 

Der Extremismusbericht des ZHAW-Teams wurde von einer Begleitgruppe mit Fachpersonen aus den 

beiden Städten koordiniert, unterstützt und begleitet. Am Schluss entschied sich die Begleitgruppe für 

zwei getrennte Berichte für die Stadt Zürich und die Stadt St. Gallen. In beiden Städten wurden extre-

mistische Vorfälle analysiert, die Interventionen der Behörden untersucht und Empfehlungen abgelei-

tet, um präventive Handlungsmöglichkeiten gegen gewaltbereiten Extremismus aufzuzeigen. 

Der Extremismusbericht soll die Vorfälle in die aktuellen Entwicklungen und Extremismustrends einord-

nen, Fragen zu Radikalisierungsprozessen und extremistischen Organisationen klären sowie Einblicke 

in deren Kommunikation mittels Social Media-Analyse geben. Ein weiterer Fokus liegt auf der Bewer-

tung der Reaktionen und Interventionen der städtischen Behörden zur Bestimmung des Optimierungs- 

und Weiterbildungsbedarfs. 

Die Ergebnisse zeigen, wie stark sich unterschiedliche Extremismusformen in aktuellen Themenfeldern 

wie etwa der Queerfeindlichkeit oder dem Gaza-Konflikt im physischen sowie digitalen Raum überla-

gern. Gleichzeitig haben diese Themenfelder auch eine Stellvertreterfunktion für grössere gesellschaft-

liche Debatten rund um Minderheitenrechte oder Fragen von Diskriminierung und geopolitischen Ver-

strickungen in Konflikte und führen zu gesellschaftlichen Polarisierungen. Im Weiteren beschäftigen 

Staatsverweigerer:innen Behörden auf verschiedenen Ebenen der Verwaltung. 

Aufgrund der bearbeiteten Fragestellungen zeichnet sich für die Stadt St.Gallen eine wenig ausgeprägte 

Bedarfslage bzgl. Extremismuspotentialen und Radikalisierungsprozessen im Jugendbereich ab, da es 

kaum Hinweise auf Radikalisierung von Minderjährigen gibt. Das bestehende Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebot wird als ausreichend beurteilt, doch empfiehlt sich eine verbesserte Koordination mit der 

kantonalen Fachstelle FAREX sowie der Einbezug respektive Berücksichtigung der Staatsverweige-

rer:innen-Thematik in deren Beratungsangebot. 

 

2. Auftrag, Fragestellungen und Auslegeordnung 

Im St.Galler Stadtparlament wurde mit einem Postulat «Bericht Extremismus in der Stadt» (Be-

schlussnr. 2816) der Stadtrat St.Gallen aufgefordert, einen Bericht vorzulegen, der festhält, wo und 

wie Radikalisierung und Extremismus in der Stadt St.Gallen stattfindet, wo die Ursachen solcher Ten-

denzen liegen und wie auf solche rasch reagiert respektive dafür sensibilisiert werden kann1. Da der 

Gemeinderat der Stadt Zürich zur selben Zeit ähnliche Postulate zur Extremismusthematik überwie-

sen hatte, schlossen sich die Auftraggebenden aus der Stadt Zürich und der Stadt St. Gallen für den 

Auftrag des Extremismusberichts zusammen, was Synergien für die übergreifenden Fragestellungen 

brachte. Der Extremismusbericht des ZHAW-Teams wurde von einer Begleitgruppe mit Fachpersonen 

aus den beiden Städten koordiniert, unterstützt und begleitet. Am Schluss entschied sich die Begleit-

gruppe für zwei getrennte Berichte für die Stadt Zürich und die Stadt St. Gallen. In beiden Städten 

 

1 «Der Stadtrat wird gebeten, einen Bericht vorzulegen, wo und wie Radikalisierung und Extremismus jeglicher Art in der Stadt 
St.Gallen stattfindet und wie auf das Stattfinden von solchen Tendenzen sensibilisiert werden kann. Dabei soll auch auf-
gezeigt werden, wo gesellschaftliche Ursachen für die Entwicklung solcher Szenen und Gruppierungen liegen, wie diese 
verhindert werden können und wie Wege zur Deradikalisierung aussehen. Zusätzlich bitten wir den Stadtrat zu berichten, 
inwiefern die Stadt auf extremistische und radikale Strömungen aufmerksam wird und ob und welche Möglichkeiten sie 
sieht, rasch auf solche zu reagieren.» 
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wurden extremistische Vorfälle analysiert, die Interventionen der Behörden untersucht und Empfehlun-

gen abgeleitet, um präventive Handlungsmöglichkeiten gegen gewaltbereiten Extremismus aufzuzei-

gen. Folgende Fragestellungen gilt es im Rahmen dieses Berichts zu beantworten: 

 

- Wo und wie kommt es zu Radikalisierung und Extremismus in der Stadt St.Gallen? 

- Wo liegen die gesellschaftlichen Ursachen für die Entwicklung solcher Szenen und Gruppie-

rungen? 

- Wie sehen Wege zur Deradikalisierung aus? 

- Welche extremistischen Vorfälle sind seit 2019 zu verzeichnen? Was sind deren Hinter-

gründe? Wie kommt es zu Radikalisierungen? 

- Welche Trends und aktuellen Entwicklungen lassen sich ausmachen?  

- Wie organisieren sich extremistische Gruppierungen? Über welche Kanäle kommunizieren 

sie?  

- Welche Rolle spielt dabei der Messengerdienst Telegram? Wie organisieren und mobilisieren 

sich rechtsextreme und weitere extremistische Gruppierungen über diesen Messengerdienst?   

- Welche Rolle spielen Social Media Auftritte dieser Gruppierungen bzw. einzelne Profile von 

Mitgliedern dieser Gruppierungen (Instagram, X [ehemalig Twitter], Facebook und TikTok)?  

- Was wird bereits getan und was muss in Zukunft allenfalls verstärkt getan werden, um extre-

mistische Aktionen sowie Formen von gewaltbereitem Extremismus zu verhindern?  

- Wie ist das Vorgehen der Polizei in Bezug auf den Umgang mit extremistischen Gruppierun-

gen im Allgemeinen und wie im Speziellen?  

- Welches Verbesserungspotenzial ist bezüglich der statistischen Erfassung vorhanden?  

- Welche konkreten Handlungsmöglichkeiten gibt es für die Stadt St.Gallen und ihre Organe, 

um die «Salonfähigkeit» des Rechtsextremismus sowie Formen von gewaltbereitem Extremis-

mus einzudämmen und präventiv gegen die weitere Erstarkung dieser Gruppen vorzugehen?  

- Wie können die relevanten Zielgruppen erreicht werden, um sie bzgl. Extremismus zu sensibi-

lisieren? Welche möglichen kontraproduktiven Faktoren müssen dabei beachtet werden? 

- Wie müsste eine nachhaltige Extremismusprävention in den Schulen gestaltet sein? 

- Wie müsste die Weiterbildung bzgl. Extremismusprävention und -intervention innerhalb der 

städtischen Verwaltung gestaltet sein, um eine sensibilisierende Wirkung zu erreichen?  

 

Aufgrund ähnlicher Fragestellungen der beiden Städte und der lokalen Überschneidungen der extre-

mistischen Szenen entstehen Vergleichsmöglichkeiten und Synergien, welche beiden Auftragsstudien 

zugutekommen und eine profunde Analyse ermöglichen. 

Die Ergebnisse der Studie bilden die Ausgangsbasis für die Auftraggebenden der Stadt St.Gallen, um 

dem Stadtparlament Bericht zu erstatten. Zudem soll auf Grundlage der Ergebnisse sowie des aktuel-

len Forschungsstandes aufgezeigt werden, wie Weiterbildungs- und Präventionsmassnahmen, insbe-

sondere auch für Schulen, ausgerichtet und ausgestaltet sein könnten, um dem Anliegen der Postu-

late bestmöglich nachzukommen und die jeweilige Zielgruppe nachhaltig zu bilden und zu sensibilisie-

ren.  
 

Im Austausch mit der Begleitgruppe wurden sogenannte Critical Incidents («kritische Ereignisse») in 

Zusammenhang mit Extremismusvorfällen seit 2019, eine Auswahl möglicher Fachpersonen für Inter-

views sowie das Vorgehen mit regelmässigen Austauschtreffen abgesprochen.  

Eine Herausforderung, die sich insbesondere in der Social Media-Analyse zeigte, besteht in der räum-

lichen Abgrenzung von Extremismusphänomenen, da es sich dabei oftmals um grenzüberschreitende, 

global aktive Bewegungen in einer digitalisierten Welt handelt und somit die Begrenzung der Studie auf 

zwei städtische Räume eine Herausforderung darstellt. Dazu kommt die Mobilität der extremistischen 

Gruppierungen, welche ihre Aktionen auch ausserhalb ihres räumlichen Entstehungskontexts umset-

zen, und deren geografisch weitreichendes Rekrutierungs- und Mobilisierungspotenzial. 
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Eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Erfassung und Analyse von extremistischen Phänomenen be-

steht im Erkennen und Deuten von sich ständig verändernden Symbolen und Anspielungen, welche 

zum Teil über Codewörter erfolgen, die nur von «Eingeweihten» gelesen und aufgeschlüsselt werden 

können. Dies erfordert bei den Forschenden ebenso wie bei den zuständigen Fachpersonen einen ak-

tuellen und vertieften Informationsstand. Dazu kommen verbreitet fliessende Übergänge zwischen den 

einzelnen Gruppierungen, welche zum Teil bewusst diffus gehalten werden, ebenso wie Themenbeset-

zungen über Brückennarrative. Neben thematisch organisierten Gruppierungen gibt es auch lose, flüch-

tige Netzwerke extremistischer Akteur:innen, welche sich situationsbedingt themenübergreifend zusam-

menfinden. Dazu kommt, dass viele radikale und/oder militante Akteur:innen offensichtlich extremisti-

sche Aussagen vermeiden und den «Gewaltgehalt» ihrer Botschaften verschleiern, um sich für das 

Erreichen einer breiteren Zielgruppe einen gemässigten und unauffälligen Anstrich zu geben. Dies er-

möglicht ihnen, unter dem Radar der Sicherheitsbehörden zu bleiben und auch von der Öffentlichkeit 

als unproblematisch wahrgenommen zu werden, weil ihre Äusserungen über Codes oder verdeckte 

Hinweise durch Verlinkungen der Website oder Kommentare erfolgen und nur von der Ingroup (der 

eigenen Gruppe) entziffert werden können.  

Die Untersuchungsphase dieses Extremismusberichts war geprägt durch die aktuellen Ereignisse des 

Gaza-Konflikts, welcher einen Einfluss auf die zunehmende Polarisierung auch innerhalb des extremis-

tischen Spektrums und radikaler Szenen hatte und weiterhin hat sowie zu mehr antisemitischen Vorfäl-

len und zu einem allgemein aufgeladenen Klima, insbesondere auch in den Sozialen Netzwerken, 

führte. Diese Dynamik hat sich auch in unserer Studie, insbesondere im Spotlight Antisemitismus, im 

antimuslimischen Rassismus und islamistischen Extremismus an Schulen, aber auch in der Social Me-

dia-Analyse niedergeschlagen.  

Darüber hinaus spielten die US-Wahlen sowie die daraus resultierenden Veränderungen auf Social Me-

dia, insbesondere die Aufweichung der Regeln gegen Hassreden, eine Rolle im Verhalten radikaler 

Akteur:innen im digitalen Raum. Die von Aktualität und Komplexität geprägte Analyse extremistischer 

Phänomene muss folglich differenziert und umsichtig erfolgen, um substanzielle Schlussfolgerungen für 

die Beurteilung städtischer Reaktionen auf Vorfälle sowie Empfehlungen für den zukünftigen Umgang 

mit solchen Vorfällen zu formulieren. Nur so kann es gelingen, dieser Komplexität und Volatilität gerecht 

zu werden und zugleich den bestehenden Informations- und Orientierungsbedarf zu befriedigen. 

3. Methodisches Vorgehen

Das Projekt startete im Januar 2023 und schloss Ende März 2025. Wir strukturierten das methodische 

Vorgehen entlang der nachfolgenden vier Schritte: 

1) Auslegeordnung zu den aktuellen Entwicklungen und Trends unterschiedlicher Extremismus-

formen allgemein und zur Situation in der Stadt St.Gallen im Speziellen.

2) Analyse der erfolgten Präventionsbemühungen und Interventionen der städtischen Behörden

und deren Auswirkungen sowie die Eruierung von Anpassungs- und Optimierungsbedarf so-

wie Lücken; Bewertung des Angebots von Anlauf- und Fachstellen für Fragen um Extremis-

mus und Radikalisierung, Beurteilung des Bedarfs bzgl. Absprachen und Koordination zwi-

schen den Verwaltungsabteilungen sowie die Abgleichung der Ausstattung der Stadt St.Gal-

len zur Extremismusprävention und -intervention mit den Empfehlungen des Nationalen Akti-

onsplans gegen Radikalisierung und gewalttätigen Extremismus (NAP).

3) Formulierung von Empfehlungen für die Stadt St.Gallen für Interventionen und Koordination

der behördlichen Handlungsmöglichkeiten bzgl. Extremismusprävention sowie die Bestim-

mung des Aus- und Weiterbildungsbedarfs.
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4) Analyse von ausgewählten Themenfeldern im Bereich Extremismus und Radikalisierung im 

Verlauf des Jahres 2024 auf Dark Social2 und Social Media. 

 

Das methodische Vorgehen umfasste Recherchearbeiten (Desk Research), Expert:inneninterviews 

und Interviews mit Fachpersonen in den beiden Städten, eine Social Media-Analyse sowie eine Fo-

kusgruppendiskussion: 

- Desk Research: Studien und Berichte zur Inneren Sicherheit zur Bestimmung von Entwicklun-

gen und Trends im Extremismusbereich; Unterlagen, Berichte und Presseartikel zu den aus-

gewählten extremistischen Vorfällen (Critical Incidents), zu ihren Hintergründen und Dynami-

ken, zu den Interventionen und zur Resonanz werden recherchiert und ausgewertet. Daraus 

werden weitere Fragen für die nachfolgenden Interviews mit Expert:innen und Fachpersonen 

abgeleitet.  

- Zehn Expert:inneninterviews werden mit verantwortlichen Behörden (kantonale NDB-Verbin-

dungsleute, Präventionsabteilung der Polizei, Beratungsstellen, Schule und Jugendarbeit 

etc.), am Vorfall beteiligten Personen/Bystander, Veranstalter:innen sowie Leitenden von 

Fachstellen geführt (Stadt St.Gallen sowie in Einzelfällen auch Kanton St.Gallen). Die Ex-

pert:innen werden leitfadengestützt entlang der Forschungsfragen interviewt, wobei auch 

Raum für zusätzliche Hinweise, Kommentare und Einschätzungen gegeben werden soll.  

- Eine Fokusgruppendiskussion: Die Resultate der Desk Research und der Expert:inneninter-

views werden in einer moderierten Fokusgruppe mit ausgewählten Expert:innen (aus Wissen-

schaft und Journalismus) diskutiert. Die Zusammensetzung der Teilnehmenden der Fokus-

gruppe erfolgt nach dem Grundsatz der Varianz. Um einen möglichst aktiven Austausch zu 

gestalten, werden in einem ersten Teil die Ergebnisse diskutiert und in einem zweiten Teil wird 

auf Handlungsmöglichkeiten und Interventionen fokussiert.  

- Die Kommunikation von extremistischen Akteur:innen auf dem Dark Social Telegram sowie 

ihre Aktivitäten auf den Social Media-Plattformen X, Instagram und teilweise TikTok sowie Fa-

cebook werden einer explorativen Analyse unterzogen. Dabei wurden in Absprache mit den 

Auftraggebenden fünf Vorfälle für die Untersuchung ausgewählt.  

Der Schlussbericht fasst die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungsschritte stringent zusammen, 

lotet mögliche Herausforderungen und Lücken der Extremismusinterventionen aus und diskutiert sie 

im Sinne von Impulsen (Chancen, Risiken) für deren Weiterentwicklung. Ebenso sollen Empfehlungen 

für die Koordination bestehender Angebote respektive die Schaffung notwendiger Strukturen für das 

Bedrohungsmanagement sowie für Sensibilisierungs- und Befähigungsmassnahmen formuliert wer-

den. Der Bericht schliesst mit einer Reihe konkreter Empfehlungen respektive Vorschlägen zur Um-

setzung einer effektiven Extremismusprävention sowie einer Einordnung derselben in den NAP ab. 

4. Begriffseingrenzung 

Der diesem Bericht zugrunde liegende Extremismusbegriff umfasst die Ablehnung der Werte der frei-

heitlichen Demokratie und des Rechtsstaats. Als extremistisch werden Bewegungen oder Parteien, 

Ideen sowie Einstellungs- und Verhaltensmuster bezeichnet, die den demokratischen Verfassungsstaat, 

die Gewaltenteilung, das Mehrparteiensystem und das Recht auf Opposition ablehnen. Wird zum Errei-

chen dieser oben genannten extremistischen Ideen und Überzeugungen Gewalt verübt, gefördert oder 

befürwortet, spricht man von gewaltförmigem Extremismus. 

 

2 Dark Socials sind private bis halböffentliche Kanäle, über welche Nutzende Informationen teilen (bspw. Facebook Messenger, 
Telegram, WhatsApp oder E-Mail). 
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Von Terrorismus hingegen wird gesprochen, wenn vorsätzliche, politisch motivierte Gewalt gegen zivile 

Ziele mit der Absicht erfolgt, Einschüchterung und Angst in Gesellschaft und Politik zu erzeugen. 

Die Definition für gewaltförmigen Extremismus baut auf den im Bericht des Bundesrates «Griffige In-

strumentarien gegen Gewaltextremismus» (2021, 5) festgelegten Kriterien auf, welche in ihrer Konkre-

tisierung in der nachfolgenden Tabelle übersichtlich dargestellt werden. Diese Kriterien umfassen die 

Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Ordnung und des Rechtsstaats sowie das Verüben, Fördern 

oder Befürworten von Gewalt sowie konkrete gewalttätig-extremistische Aktivitäten, wie etwa Gewalt 

und Drohung gegen Behörden, Gewaltpropaganda oder die wiederholte Teilnahme an Treffen gewalt-

tätig-extremistischer Gruppierungen sowie auch das Teilen von Gewaltdarstellungen auf Social Media 

(siehe Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Griffige Instrumentarien gegen Gewaltextremismus (Bundesrat, 2021) 

 

Die im besagten Bericht verwendete Abgrenzung von Extremismus, gewalttätigem Extremismus und 

Terrorismus (Bundesrat 2021, 6) gilt auch für den vorliegenden Extremismusbericht St.Gallen.  

Unter Hate Speech wird die an ein gruppenbezogenes Merkmal anknüpfende Herabsetzung oder Dif-

famierung von Menschen mit dem Ziel, diese Gruppen auszugrenzen und auszuschliessen, verstanden. 

Hate Speech kann sich Gewaltaufrufen bedienen, muss dies aber nicht zwingend. Hassreden können 

unter verschiedene Tatbestände des Schweizerischen Strafgesetzbuches fallen, z. B. Aufruf zu Hass 
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(Art. 261bis Abs. 1 StGB), Beschimpfung (Art. 177 StGB), Drohung (Art. 180 StGB) oder Störung der 

Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 261 StGB). 

 

Ein weiterer Begriff, der einer Eingrenzung bedarf, ist derjenige des Rassismus, insbesondere des an-

timuslimischen Rassismus und des Antisemitismus als zwei Formen des Rassismus, welche sich so-

wohl auf individueller und gesellschaftlicher als auch auf struktureller Ebene manifestieren können. In 

Anlehnung an die Definition der Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB, 2025) wird antimuslimi-

scher Rassismus als «eine ablehnende oder feindliche Haltung und Einstellung gegenüber Menschen, 

die sich als Musliminnen oder Muslime bezeichnen oder als solche wahrgenommen werden», definiert3. 

Antisemitismus wird gemäss FRB (2025) als Oberbegriff und teilweise als Synonym für jegliche Form 

antijüdischer Haltungen und Einstellungen verstanden. Dieser drückt eine ablehnende Haltung oder 

Einstellung gegenüber Menschen aus, die sich als Juden:Jüdinnen bezeichnen oder als solche gelesen 

werden. Der Antisemitismus stellt ein spezifisches Rassismusphänomen dar, weil er aufgrund einer 

religiösen Zugehörigkeit (auf die sich Judenfeindlichkeit/Antijudaismus bezieht) auch eine Volkszuge-

hörigkeit (auf die sich Antisemitismus bezieht) zuschreibt. Antisemitismus basiert auf einem allen Ras-

sismen zugrunde liegenden ausschliessendem Weltbild des «Wir» und «Sie» bzw. der «Anderen», das 

sich in Verschwörungsdiskursen äussert. Dieses Weltbild ist von historisch gewachsenen Zerrbildern 

und negativen Stereotypen des «Juden» geprägt. Die «Juden» werden als Gemeinschaft betrachtet, 

die konspiriert, um der Menschheit zu schaden bzw. sie zu beherrschen und die in der Gesellschaft 

wesensfremd und destruktiv bleibt. Antisemitismus schliesst neben den unter Rassismus genannten 

Erscheinungsformen auch die Leugnung, Verharmlosung und Rechtfertigung des Holocausts/der 

Shoah mit ein. Wann Antisemitismus als israelkritische Haltung kaschiert wird bzw. wann israelkritische 

Haltungen in Antisemitismus kippen, lässt sich im Rahmen dieses Berichts nicht abschliessend klären, 

zumal die Diskussion darüber in der Wissenschaftscommunity weiter kontrovers geführt wird4.  

 

  

 

3 «Von der Islamophobie/Islamfeindlichkeit wie auch vom antimuslimischen Rassismus bzw. von der Muslimfeindlichkeit zu un-
terscheiden ist die legitime Islamkritik, die, wie die Kritik an jeglicher Religion, in einer offenen Gesellschaft erlaubt sein 
muss. Islamophobie und rassistische, stereotype und pauschalisierende Aussagen dürfen nicht unter dem Deckmantel 
der Islamkritik legitimiert werden. Es ist wichtig, eine Unterscheidung zu treffen, auch wenn die Grenze oftmals nicht leicht 
erkennbar ist.» (FRB 2023) 

4 Siehe hierzu die Arbeitsdefinitionen von Antisemitismus der «International Holocaust Remembrance Alliance» (IHRA) einerseits 
und die Arbeitsdefinition der Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) andererseits.  
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5. Trends und Entwicklungen im Extremismusbereich  

5.1 Der Forschungsstand zu aktuellen Entwicklungen im Extremismusbereich 

Zu den Trends im Extremismusbereich gilt es im Rahmen dieses Berichts festzuhalten, welche aktuellen 

Entwicklungen Einfluss auf lokale Radikalisierungs- und Extremismusphänomene haben.5 Im Hinblick 

auf die Erklärung der Mechanismen der Radikalisierung gibt es in der Forschung keine eindeutigen 

Kausalitäten bzw. keine einfaktoriellen Befunde. Vielmehr handelt es sich um multifaktorielle Ursachen 

(Eser Davolio et al. 2015; Eser Davolio 2017; Eser Davolio & Lenzo 2019; Eser Davolio 2019; Jensen, 

Atwell Seate & James 2020; Rottweiler, Gill & Bouhana 2020). Radikalisierung und gewalttätiger Extre-

mismus werden durch eine Kombination mehrerer Faktoren verursacht. Es gibt in der Regel keine ein-

zelne Ursache, sondern ein Zusammenspiel von individuellen, psychologischen, sozialen und umwelt-

bedingten Faktoren. Zentrale Faktoren sind dabei einerseits psychologische und emotionale Mechanis-

men sowie andererseits soziale Netzwerke und sozialräumliche Einflussfaktoren (Eser Davolio, Drilling 

& Eckmann 2009; Eser Davolio & Drilling 2008). Hinsichtlich sozialer Netzwerke ist die Exposition für 

die Übernahme extremistischer Einstellungen zentral. Der Kontakt zu extremistischen Gleichaltrigen – 

online und offline – hat einen entscheidenden Einfluss auf den Radikalisierungsprozess. 

 

Dabei ist zu bedenken, dass dem städtischen Raum als Manifestationsort und Plattform, insbesondere 

im Falle grösserer Städte oder solchen mit symbolischer Bedeutung (z.B. Bern als Bundeshauptstadt), 

eine besondere Relevanz für Aktivitäten extremistischer Gruppierungen zukommt, die das Rampen-

licht und die öffentliche Resonanz suchen. Hingegen gibt es Extremismusformen, welche stärker im 

ländlichen Raum verankert sind, wie etwa lokal verankerte rechtsextremistische Gruppierungen oder 

auch Staatsverweiger:innen6. Diese Regel der ländlich-lokalen oder kleinstädtischen Verankerung 

rechtextremistischer Gruppierungen scheint jedoch nur noch für ihren Wohnort gültig zu sein, kam es 

doch im Untersuchungszeitraum zu mehreren Aktionen der Jungen Tat auf städtischem Boden 

(1.5.2022, 19.6.2022 und 16.10.2022), was zeigt, dass der städtische Raum für medienwirksame Akti-

onen relevanter geworden ist.  

An dieser Stelle muss eine Unterscheidung zwischen sichtbarem und weniger sichtbarem Extremis-

mus vorgenommen werden, denn gewisse Gruppierungen oder Einzelpersonen suchen Aufmerksam-

keit und Medienresonanz, während andere sie meiden. Die Medien, insbesondere die nationalen Me-

dien, nehmen extremistische Aktionen in den Städten breiter in ihre Berichterstattung auf, als dies bei 

Aktionen an der Peripherie der Fall ist, wo meist nur Lokalmedien davon berichten. Vor den Auftritten 

der Jungen Tat auf städtischem Gebiet gab es zwar vereinzelte rechtsextremistisch motivierte Gewalt-

vorfälle oder Präsenz etwa bei Fussballspielen, doch dass solche Gruppierungen öffentlichkeitswirk-

sam in Städten aktiv werden, scheint eher ein jüngeres Phänomen zu sein. Hingegen ist der urbane 

 

5 Statistische Daten, welche die Situation in den beiden Städten ganzheitlich erfassen, also über den zu analysierenden Zeitraum 
von 2019 bis 2024 und entlang der verschiedenen zu untersuchenden Extremismusformen, gibt es nicht. Es gibt Daten, 
die von Polizei, dem Nachrichtendienst des Bundes sowie Medien stammen, doch diese Quellen können unterschiedliche 
Standards und Methoden zur Datenerfassung haben, was die Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten möglicherweise 
beeinträchtigt. Weiter handelt es sich dabei um Hellfelddaten, also extremistische Vorfälle, die gemeldet bzw. registriert 
wurden. Viele extremistische Handlungen werden nicht registriert bzw. gemeldet. Das heisst, die Dunkelziffer ist in der 
Regel höher. Schliesslich stellen die Überwachung und Erfassung von Formen des Extremismus in der digitalen Welt 
eine grosse Herausforderung dar. Extremistische Inhalte können im Internet schnell verbreitet und gelöscht werden, und 
die Anonymität der virtuellen Welt erschwert die Identifizierung der Verantwortlichen (vgl. hierzu Birkel, 2014; Kersting & 
Erdmann, 2014; Prätor, 2014). Im Anhang dieses Berichts befinden sich statistische Tabellen und Abbildungen zu Ver-
anschaulichungszwecken.  

6 Beim Phänomen der Staatsverweiger:innen gibt es Berührungspunkte zu verwandten Phänomenen wie den Reichsbürger:innen 
und den Selbstverwalter:innen und den jeweiligen Bewegungen. Im vorliegenden Bericht wird auf die Staatsverweiger:in-
nen fokussiert, die in ihren ideologischen Vorstellungen, in ihrer Artikulation und ihren Aktionen Überschneidungen zu 
den Reichsbürger:innen oder Selbstverwalter:innen haben können, wie bspw. die Einrichtung und Bezeichnung eigener 
Gerichte und die damit verbundene Ablehnung der freiheitlich-demokratischen und rechtsstaatlichen Grundlagen (SKP, 
2024). Zur begrifflichen Unterscheidung, vgl. das Glossar.  



 

11 

 

Raum für Aktivitäten der linksextremistischen Szene – etwa Demonstrationen, Veranstaltungen oder 

Hausbesetzungen – unverändert zentral. 

 

5.2 Gesellschaftliche Ursachen 

Die Frage, wo die gesellschaftlichen Ursachen für die Entwicklung solcher Szenen und Gruppierungen 

liegen, ist nicht einfach zu beantworten, zumal es zunehmend schwierig wird, solche Ursachen natio-

nal und thematisch abzugrenzen oder kleinräumig zu bestimmen. Hier kommen viele globale Ein-

flüsse, etwa aus den USA oder Nachbarländern der Schweiz, durch die Möglichkeiten der Digitalisie-

rung zum Tragen. So erfolgt die Beeinflussung lokaler Bewegungen auch durch Ereignisse im Aus-

land sowie durch grenzüberschreitende Internetszenen und ihre Narrative. Zum Teil werden in extre-

mistischen Bewegungen der Schweiz die Rhetorik und Inhalte aus anderen Ländern imitiert (wie sich 

z.B. die Bewegung der Identitaires in der Westschweiz an der identitären Bewegung Frankreichs ori-

entiert), um auf deren Erfolgswelle zu reiten (bspw. bei White Power, Queerfeindlichkeit), oder es er-

folgen Absprachen zwischen in- und ausländischen Gruppierungen (bspw. Organisation von Veran-

staltungen zum Thema «Remigration»). 

Zudem gibt es Themen, die immer wieder bei internationalen Konflikten auftreten: antisemitische Ver-

schwörungsmythen, antimuslimischer Rassismus usw. Sie sind sogenannte Dauerbrenner, welche 

aufgrund aktueller Konflikte zusätzlichen Aufwind erhalten und wegen der starken Emotionalisierung 

zu Radikalisierungsprozessen beitragen können. 

 

Ein spezielles Phänomen stellt auch die «Post-Covid Phase» dar, da die Pandemie zur Polarisierung 

und Radikalisierung von sogenannten Massnahmengegner:innen beigetragen hat. Letztere weisen 

zum Teil inhaltliche und organisationale Überlappungen mit den Staatsverweiger:innen, teilweise mit 

Anarchismus, Ökologie, Esoterik, christlichem Fundamentalismus, Misogynie7, Antisemitismus oder 

Rechtsextremismus auf. Denn ihnen ist die Ablehnung der Institutionen und der Mainstream-Medien 

gemein. In diesem Zusammenhang haben sich über das Brückennarrativ «Pandemie» verschiedene 

Szenen (lose) miteinander vernetzt. Solche Brückennarrative, zu denen etwa «Wokeness», «Remigra-

tion» oder «Free Palestine» zählen, spielen im extremistischen Spektrum meist eine wichtigere Rolle 

für Propaganda und Anwerbung, als dies politische Ideologien oder Ideologieversatzstücke tun. Sie 

werden meist von mehreren unterschiedlichen extremistischen Gruppierungen genutzt. Dieser Trend 

zur Diffusion und Bewirtschaftung von Brückennarrativen über unterschiedliche extremistische Grup-

pierungen hinweg ist nicht nur für die Schweiz charakteristisch, sondern für ganz Europa (EU TE-SAT 

2024). 

 

5.3 Radikalisierungstrends bei Jugendlichen 

Was die nachfolgenden Einschätzungen zu den aktuellen Trends und Entwicklungen im Extremismus-

bereich betrifft, stellen neben aktuellen Studien aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum die 

Lageberichte des Nachrichtendiensts des Bundes (2024), aber auch der Extremismusbericht von Eu-

ropol (EU TE-SAT 2024) wichtige Grundlagen dar.  

Eine Zunahme junger Erwachsener und Jugendlicher, die extremistische Propaganda verbreiten so-

wie Gewalttaten planen und umsetzen, zeigen sowohl der Lagebericht des NDB (2024) für den 

 

7 Misogynie, auch Frauenfeindlichkeit genannt, bezeichnet die weitverbreitete Annahme, dass Frauen minderwertig sind. Diese 
Haltung kann sich in verschiedenen Formen äussern, wie z.B. in diskriminierenden Äusserungen, Handlungen oder Struk-
turen, die Frauen benachteiligen oder herabsetzen. Misogynie kann sowohl auf individueller Ebene als auch auf gesell-
schaftlicher Ebene auftreten und hat oft tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben und die Rechte von Frauen 
(Schmincke, 2018). 
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Schweizer Kontext als auch der Europol Bericht (EU TE-SAT 2024:7) für den europäischen Kontext. 

In der Schweiz gab es 2024 insgesamt elf Festnahmen jihadistisch radikalisierter Jugendlicher, die 

zwischen 11 und 18 Jahre alt waren – davon drei im Kanton Zürich (NDB 2024:41). Der Lagebericht 

des NDB (2024) hält zudem fest, dass sich die Minderjährigen in vielen Fällen online und im Vergleich 

zu Erwachsenen meist in kurzer Zeit radikalisiert hätten (S. 45). Die Ernsthaftigkeit von Aussagen, die 

sie online machten, sei oft schwer einzuschätzen, weshalb für die Früherkennung extremistischer Ge-

waltbereitschaft die Zusammenarbeit auf institutioneller Ebene, insbesondere im Schul- und Sozialbe-

reich mit der Polizei, wichtig sei, um gemeinsam zu einer Einschätzung zu kommen (S. 46). Auch im 

Europol Bericht heisst es, dass die festgenommenen Jugendlichen in der Regel in Online-Communi-

ties mit Gleichgesinnten eingebettet waren. Dabei wurde deutlich, dass bei der Übernahme einer ext-

remistischen Gesinnung weniger ideologische Konzepte relevant waren als vielmehr Gewaltbefürwor-

tung, die den gemeinsamen Nenner der Online-Communities bildete. Auch waren Jugendliche offen-

bar eher von der Ästhetik extremistischer Propaganda (Songs, Bilder und Videos) als von deren ideo-

logischen Inhalten angezogen. Diese Beobachtung gelte für die Radikalisierung Jugendlicher in Bezug 

auf alle drei Extremismusformen (Rechts-, Linksextremismus und jihadistischer Extremismus). Die On-

line-Communities müssen folglich als die eigentlichen Kristallisationspunkte extremistischer Einstellun-

gen und Verhaltensweisen betrachtet werden; dort wird versucht, junge Menschen zu rekrutieren. Ge-

rade ihr junges Alter macht sie für die extremistischen Gruppierungen zu einer attraktiven «Beute», 

denn sie radikalisieren sich schneller und stärker, sind eher bereit, Risiken bei extremistischen Aktio-

nen auf sich zu nehmen und schreiten insgesamt schneller zur Tat (TE-SAT 2024:8). Der Zusammen-

hang zwischen radikalen Ansichten und radikalem respektive gewalttätigem Verhalten ist nicht linear, 

und es kann das eine oder auch das andere vorausgehen, wenn etwa über die Faszination an Gewalt-

handeln und Kameradschaft in solchen Gruppierungen erst in einem zweiten Schritt radikale Einstel-

lungen übernommen werden. Aufgrund dieser komplexen Wechselbeziehungen muss auch bei der 

Extremismusprävention sowohl an der Einstellungs- als auch an der Verhaltensebene angesetzt wer-

den (Eser Davolio & Lenzo 2019; Manzoni et al. 2018; Moskalenko & McCauley 2021). 

 

Der jihadistische Extremismus richtet sich in Europa gegen alle «Feinde des Islams», inklusive demo-

kratische Systeme und Rechtsprechung, und legitimiert mit dem «Feindbild Westen» Anschlagsziele 

(EU TE-SAT, 2024:19). Die Täter sind meist männlich, jung und, wie bereits erwähnt, wenig ideologi-

siert, handeln allein und sind Mitglieder in kleinen, losen Netzwerken und Online-Communities, in de-

nen sie sich radikalisierten.  

 

5.4 Die aktuelle Situation von Rechts- und Linksextremismus sowie jihadistischem 

Extremismus 

 

Bezüglich Rechtsextremismus werden in Europa Überlagerungen rechtsextremistischer Gruppierun-

gen mit hasserfüllten Subkulturen festgestellt, welche die gesellschaftliche Diversität und Gleichstel-

lung von Minderheiten ins Visier nehmen. Dies äussert sich meist in Misogynie, Feindlichkeit gegen-

über LGBTQ+ Communities sowie Ablehnung «nicht-weisser Immigration» ebenso wie gegenüber jü-

dischen und muslimischen Personen (EU TE-SAT 2024:33, 39). Militanter Akzelerationismus8 wird als 

zentrale Strategie rechtsextremistischer Propaganda im Europol-Bericht genannt. Durch akzeleratio-

 

8 Der politische Akzelerationismus ist ein theoretisches Konzept, das ursprünglich aus dem marxistischen Milieu stammt und das 
Ziel verfolgt, die dem Kapitalismus inhärenten Konflikte zu verschärfen, um so das System zum Kollaps zu führen. Dieses 
Konzept wurde von rechtsextremistischen Gruppierungen übernommen. Der rechtsextreme Akzelerationismus, der die 
«weisse» Bevölkerung in Gefahr sieht, versucht über Attentate die Gewaltspirale in Gang zu setzen, um damit die liberale 
Demokratie zum Zusammenbruch zu bringen (Bundesamt für Verfassungsschutz, 2025a).  
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nistische Aktionen soll der Kollaps des liberalen, demokratischen und kapitalistischen Systems be-

schleunigt werden. Der Zerfall des Systems soll durch Manipulation des öffentlichen Diskurses be-

werkstelligt werden – mit dem Ziel der Erosion demokratischer Werte mittels Desinformation, 

Deepfake, Hate Speech, Verschwörungstheorien sowie Drohungen gegenüber öffentlichen Personen. 

Auch für die Schweiz stellen die Lageberichte des NDB seit 2019 eine Zunahme der akzelerationisti-

schen Szene fest, welche mit der Ästhetik des Fashwave9, der Verherrlichung von Massentötungen 

(z.B. Anschläge in Oslo und auf der Insel Utøya), mit Memes und neonazistischen Symbolen ihre An-

hänger zu Gewalt aufzurufen (NDB 2024: 52), sehen aber gleichzeitig auch ideologische Inspirations-

quellen ausserhalb des rechten Spektrums, etwa beim Kommunismus, Jihadismus und dem Surviva-

lismus10 (S. 53). 

 

Der Europol-Bericht zeigt bzgl. Linksextremismus, dass es sich bei deren Gesetzesverstössen vorwie-

gend um Eigentumsdelikte und Vandalismus handelt, welche sich meist gegen multinationale Unter-

nehmen richten, die eine Schlüsselrolle in Wirtschaft, Handel oder Industrie spielen (EU TE-SAT 

2024:45). Der Lagebericht des NDB stellt ein konstant vorhandenes Gewaltpotenzial der linksextre-

men Szene fest und führt ihr spontanes Mobilisierungs- und Gewaltpotenzial an, welches sich na-

mentlich gegen Sicherheitskräfte richtet (NDB 2024:50). Der Europol Bericht besagt, dass sich lose 

Gruppierungen im linksextremen und anarchistischen Milieu meist auf ad-hoc-Basis für eine gemein-

same Sache formieren. Dabei zeigen sie meist eine beachtenswerte Sicherheit in der Planung und 

Durchführung ihrer Handlungen, indem sie diese diskret behandeln und physische Treffen gegenüber 

Online-Kommunikationskanälen für ihre Vernetzung bevorzugen (EU TE-SAT, 2024:48). Bezüglich 

der Feindbilder der linksextremen Szene gilt insbesondere für antifaschistische Gruppierungen, dass 

sich ihre Gewaltbereitschaft vorab gegen (vermeintliche) Rechtsextremist:innen richtet, welche durch 

Outing11, Doxxing12, Drohungen und direkte Gewaltanwendung eingeschüchtert werden sollen. Auch 

wenn sich die Delikte linksextremer Personen grösstenteils gegen Sachen und Organisationen rich-

ten, so wird bei Sprengstoffanschlägen auch das Risiko, dass Menschen dabei zu Schaden kommen, 

in Kauf genommen. 

 

In der Extremismusforschung gibt es unterschiedliche Zugänge zu Rechts- und Linksextremismus, 

wobei das Hufeisenmodell (Backes 1989; Pfahl-Taughber 2019), welches den Linksextremismus mit-

hilfe von Parallelen zum Rechtsextremismus sozusagen als Pendant zu deuten versucht, mittlerweile 

als überholt gilt, weil es eine grobe Simplifizierung darstellt (Salzborn 2018; Terizakis & Denker 2024). 

Denn solche Ansätze blenden den kategorialen Unterschied der Ziele der beiden Extremismusformen, 

nämlich das Eintreten für Ungleichheit gegenüber dem Eintreten für Gleichheit, aus und sind deshalb 

wenig dienlich für szenenadäquate Interventionen. Gleichwohl gibt es bei beiden Extremismusformen 

Gemeinsamkeiten und analoge Muster, wie etwa ideologisch-autoritäre Überzeugungen (mit Aus-

nahme des Anarchismus), der Wahrheits- und Überlegenheitsanspruch oder die Diffamierung von Kri-

tik in den eigenen Reihen sowie die Legitimierung von Gewaltanwendung zum Herbeiführen des ge-

wünschten gesellschaftlichen Wandels.  

Das Hufeisenmodell ist auch deshalb nicht brauchbar, weil es mittlerweile neue Extremismusformen 

gibt, wie etwa der islamistische respektive jihadistische Extremismus oder die Staatsverweiger:innen, 

welche sich nicht klar in einem Links-Rechts-Schema verorten lassen. Auch beim monothematischen 

 

9 Unter Fashwave (setzt sich als Begriff aus Faschismus und Welle zusammen) wird ein Kunststil (Musik, grafische Symbole) mit 
Nostalgie für rechtsextrem konstruierte Vergangenheit und soldatischen Männlichkeitskult verstanden, welcher in der on-
line-affinen Subkultur der Neuen Rechten Anklang findet (Amadeo Antonio Stiftung 2021). 

10 Unter Survivalismus oder Preppern wird eine Bewegung von Einzelpersonen und Gruppen verstanden, welche sich für mögliche 
Katastrophen durch Vorräte, Training, Waffen etc. wappnen und in diesem Zusammenhang auf soziale Unruhen oder 
Umstürze der gesellschaftlichen und politischen Ordnung zielen. 

11 Outing, auch Nazi-Outing genannt, bezieht sich auf die Veröffentlichung privater Informationen über Personen, die als tatsäch-
liche oder vermeintliche Rechtsextremist:innen gelten. 

12 Doxxing (vom englischen Wort «dox», eine Abkürzung für «documents» oder «document tracing»), auch Doxing geschrieben, 
bezeichnet das Sammeln und anschliessende Veröffentlichen personenbezogener Daten im Internet, meist mit der Ab-
sicht, den Betroffenen zu schaden (Douglas, 2016). 
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Extremismus (z.B. Tierrechtsextremismus) kann es Überschneidungen zu politischen Extremismus-

richtungen kommen, was sich mit einem linearen Extremismusverständnis mit zwei Polen nicht einord-

nen lässt. 

 

Analog zu den Entwicklungen der Neuen Rechten in Deutschland, wo die Anwerbung und Radikalisie-

rung weitgehend online stattfindet und es folglich keine Treffen in der physischen Welt und in realen 

Gruppen mehr braucht, verändern sich auch die Radikalisierungspfade (vgl. Terizakis & Denker 

2024:29). Die Ansprache erfolgt in diesen Online-Räumen niederschwellig, wie etwa mit rechten 

Memes, die in die Alltagskommunikation eingeflochten werden, was die einfache Verbreitung in dieser 

neuen Lebenswirklichkeit ermöglicht und somit auch die Einflussmöglichkeiten mittels digitaler Platt-

formen nutzt. 

 

Die Schweizer Repräsentativbefragungen junger Männer zwischen 15 und 25 Jahren von Dirk Baier 

und Andreas Hadjar (2024) zeigen eindrücklich, wie Homophobie, Misogynie und Rassismus sowie 

die Befürwortung von Verschwörungstheorien in dem relativ kurzen Zeitraum von 2022 bis 2024 mas-

siv (z.T. bis zu 50%) zugenommen haben. Dies könnte mit der Bedeutung des übernationalen Kon-

texts und der Diskurse im digitalen Raum (Wokeness-Polemik, Incel-Bewegung etc.) zusammenhän-

gen, da im nationalen Kontext keine nennenswerten Ereignisse in diesem Zeitraum festzustellen sind, 

die sich in den Haltungen junger Männer in diesem kurzen Zeitraum von zwei Jahren derart deutlich 

niederschlagen hätten können. Auch der Antisemitismusbericht 2024 (SIG und GRA 2025) zeigt zwi-

schen 2023 und 2024 einen deutlichen Anstieg um 40% realer antisemitischer Vorfälle sowie nahezu 

eine Vervierfachung seit 2022, und auch online zeigt sich eine vergleichbare Zunahme. Ähnlich weist 

auch die Bevölkerungsbefragungen des Bundesamts für Statistik zum Zusammenleben in der 

Schweiz zwischen 2016 und 2020 eine Verdoppelung antimuslimischer Haltungen in der Schweizer 

Bevölkerung nach (BfS 2021) sowie zunehmende Anfeindungen im Rahmen einer Studie zu anitmusli-

mischen Rassismuserfahrungen von Musliminnen und Muslimen in der Schweiz (Trucco, Debi, Dziri & 

Schmid 2025) nach. 

Die sechs Jahre zurückliegende schweizweit repräsentative Befragung Jugendlicher zwischen 16 und 

18 Jahren (N=8317) von Manzoni et al. (2018) zeigt die Verbreitung rechtsextremer (5.9%), linksextre-

mer (7.0%) sowie islamistisch-extremer Einstellungen (2.7%) auf. Zudem vermochte diese Studie 

nachzuweisen, dass extremistische Einstellungen eng mit Verhaltensdispositionen und insofern auch 

mit Gewaltbereitschaft zusammenhängen. Manzoni et al. stellten bei den Zustimmungswerten zu den 

einzelnen Aussagen ebenfalls thematische Überlappungen der Einstellungen extremistischer Jugend-

licher unterschiedlicher «Couleur» fest, insbesondere bei Themen wie Antisemitismus (rechtsextre-

mistisch und islamistisch orientierte Jugendliche) oder der Abwertung westlicher Gesellschaften (links-

extremistisch und islamistisch orientierte Jugendliche). Zudem wurden bei allen drei Extremismusfor-

men deutliche Korrelationen mit einer Verschwörungsmentalität, der Demokratieablehnung und dem 

Misstrauen in die Institutionen sichtbar (Manzoni et al., 2018:55). 

 

Gemäss dem Antisemitismusbericht des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (2024) ha-

ben sich die erfassten antisemitischen Vorfälle (ausserhalb des Internets) 2023 im Vergleich zu 2022 

verdreifacht (von 57 auf 155 Fälle) und auch im Online-Bereich wurde eine deutliche Zunahme ver-

zeichnet (von 853 auf 975). Ebenso stellte die Studie von Baier (2024) zwischen 2022 und 2024 einen 

signifikanten Anstieg antisemitischer Einstellungen in der Bevölkerung (von 17.1% auf 23.7%) fest, 

wobei es bei den Befragten mit muslimischer Religionszugehörigkeit zu einer Verdoppelung antisemi-

tischer Einstellungen und damit zu einem weitaus deutlicheren Anstieg von Vorurteilen als bei den an-

deren Befragten kommt (ebd. S.30). Allerdings wäre es verkürzt, direkte Zusammenhänge zwischen 

antisemitischer Einstellung und muslimischer Religionszugehörigkeit herzustellen. Verschiedene Stu-

dien, insbesondere aus Deutschland, verweisen auf einen Interaktionseffekt des Bildungsniveaus 

(Heitmeyer, 2012; Zick, Küpper & Hövermann, 2011). Das bedeutet, dass der Zusammenhang der 
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muslimischen Religionszugehörigkeit mit antisemitischen Einstellungen je nach Bildungsniveau unter-

schiedlich ausfällt; so stimmen Personen mit höherem Bildungsniveau antisemitischen Aussagen eher 

weniger zu als Personen mit niedrigerem Bildungsniveau.13  

 

5.5 Trends in der Extremismusprävention 

 

Was die Antisemitismusprävention betrifft, gibt es verschiedene Ansätze, welche insbesondere im 

schulischen Rahmen für Kinder und Jugendliche zum Einsatz kommen. Wichtig ist es diesbezüglich – 

über das tradierte geschichtsdidaktische Vorgehen durch die Behandlung der Judenverfolgung wäh-

rend des Zweiten Weltkriegs und der Rolle der Schweiz hinaus –, aktuelle Formen des Antisemitismus 

anzusprechen. So gilt es insbesondere jugendkulturelle Formen der Transmission und Verbreitung an-

tisemitischer Vorurteile, wie etwa der gamifizierte Antisemitismus in Gamer-Gemeinschaften, zu be-

achten (Hunold & Penke, 2021). Diese fungieren sowohl als Distributionsplattform als auch als Sozia-

les Medium und haben über Selbstdarstellungen (user-generated-content) eine grosse Bedeutung in 

der Gaming-Culture. Ebenso können die Meme-Kultur, Profilbilder, Nicknames und Codes kreativ und 

sarkastisch der Verbreitung antisemitischer Vorurteile dienen (vgl. ebd.). Um an solch aktuellen ju-

gendkulturellen Ausdrucks- und Artikulationsformen anzusetzen, bietet sich etwa der Methodenkoffer 

für die Erwachsenenbildung zur Arbeit mit Memes und Verschwörungstheorien von Knopp et al. 

(2024) oder auch die für den Schweizer Kontext erarbeitete ToleranzOn14 gegen Antisemitismus und 

Hate Speech der Stiftung Erziehung zur Toleranz (SET) an. 

Social Media und Dark Socials geraten zunehmend in den Fokus von Extremismusforschung. Interna-

tional bestehen bereits umfangreiche Forschungsprojekte zur Analyse von radikalisierten und extre-

mistischen Netzwerken und Gruppierungen. Je nach Forschung stehen dabei Kommunikationsthemen 

wie Desinformation, Hassrede, Propaganda oder die Vernetzung einer Gruppierung, wie bspw. der 

Proud Boys in den USA, im Fokus (vgl. Scheffler, Solopov & Popa-Wyatt, 2021; Windisch, Wiedlitzka, 

Olaghere & Jenaway, 2022; Herasimenka, Bright, Knuutila & Howard, 2022; Junior, Melo, Couto da 

Silva, Benevenuto & Almeida, 2021; Vergani,Martinez Arranz, Scrivens & Orellana, 2022). 

Auch in der Schweiz wird Forschung zu Vernetzung und Kommunikation auf Plattformen und von the-

matischen Netzwerken, in Themenfeldern oder organisierten Gruppierungen betrieben (vgl. Urmann & 

Katz, 2022; Bovet & Grindrot, 2022), und es wurden Schweizer Forschungsprojekte realisiert, doch 

liegen dazu noch keine Publikationen vor (siehe PRISM15 oder HAMiSON16). Bei den Social und Dark 

Media-Analysen dominieren die Disziplinen Informatik, Linguistik und Wirtschaftswissenschaften den 

Diskurs, während es hierzu in der Schweiz bislang kaum Studien aus den Sozialwissenschaften gibt, 

die sich Extremismusspektren übergreifend mit den Online-Aktivitäten solcher Gruppierungen auf 

Social Media und Dark Social beschäftigen. So wurde die Wirkung von Online-Narrativen im islamisti-

schen Spektrum im Rahmen der Studie von Eser Davolio et al. (2015) zu den Hintergründen jihadisti-

scher Radikalisierung untersucht sowie zu den diesbezüglichen Präventionsmöglichkeiten (Müller, 

Müller-Suleymanova & Eser Davolio 2019); darüber hinaus führte Johannes Saal (2021) eine Netz-

werkanalyse jihadistischer Organisationen durch. 

 

 

13 Zick, Berghan & Mokros (2019) weisen noch auf einen anderen Bildungseffekt hin, der auf soziale Erwünschtheit abzielt. Men-
schen mit höherer formaler Bildung neigen weniger häufiger zu antidemokratischen und rechtsextremen Einstellungen. 
Allerdings spielt bei höher Gebildeten die Sensibilität für soziale Erwünschtheit eine Rolle, die ihre tatsächlichen Haltun-
gen verschleiern kann. Höhere Bildung fördert jedoch auch ein stärkeres Bewusstsein für gesellschaftliche Normen und 
Werte, was antidemokratischen und rechtsextremen Tendenzen entgegenwirken kann. 

14 Schulblatt-AG-SO-2024NOV.pdf 
15 PRISM: Predicting Radicalization Events in Social Media User Timelines | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften 
16 Holistic Analysis of Organised Misinformation Activity in Social Networks (HAMiSoN) | ZHAW Zürcher Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften 

https://www.set.ch/wp-content/uploads/2024/11/Schulblatt-AG-SO-2024NOV.pdf
https://www.zhaw.ch/de/forschung/projekt/73336
https://www.zhaw.ch/de/forschung/projekt/73336
https://www.zhaw.ch/de/forschung/projekt/74234
https://www.zhaw.ch/de/forschung/projekt/74234
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5.6 Extremismusinterventionen und Disengagement 

Deradikalisierung ist nebst Entkriminalisierung und Resozialisierung ein wichtiger Pfeiler der Terti-

ärprävention (Koller 2021).17 Neben der effektiven strafrechtlichen Verfolgung besteht in der Extremis-

musforschung Konsens darüber, dass professionelle Deradikalisierungs- und Rehabilitationsmassnah-

men nötig sind (Sischka 2019). In der Schweiz gibt es abgesehen von Beratung durch Extremismus-

fach- und Anlaufstellen in verschiedenen Städten und Kantonen, des RADIP-Radikalisierung-Interven-

tionsprogramms für Jugendliche an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK), dem Mento-

ringprojekt der Fachstelle Radikalisierung und Gewaltprävention der Stadt Bern, der Gefahrenabwehr 

der kantonalen und städtischen Polizeistellen sowie dem Bedrohungsmanagement (siehe hierzu auch 

die Empfehlungen im Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung 

und gewalttätigem Extremismus 2023 – 2027) noch wenig spezifische Angebote zur Förderung von 

Ausstieg, Distanzierung, Disengagement und Resozialisierung für radikalisierte Personen. Um die 

passenden Deradikalisierungsmassnahmen zu bestimmen, müssen die unterschiedlichen Ursachen 

und Beweggründe im Radikalisierungsprozess individuell eruiert werden.  

Als eines der wenigen Angebote für Disengagement gilt es, das psychotherapeutische Interventions-

programm RADIP-JF des Zentrums für Kinder- und Jugendforensik (PUK) zur Verhinderung des Fort-

schreitens einer Radikalisierung sowie das Mentoringprogramm für radikalisierte Personen der Fach-

stelle Radikalisierung und Gewaltprävention der Stadt Bern zu erwähnen, doch stellen beide lokal be-

grenzte Angebote dar. Der Nationale Aktionsplan (2022:15) empfiehlt überdies, dass die Prävention 

durch interinstitutionelle und interdisziplinäre Kooperation und Koordination sowie durch die Zusam-

menarbeit von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren organisiert werden soll. Weitere Inter-

ventionsansätze in diesem Bereich stellen Programme, die am Faktor Männlichkeit ansetzen, dar. 

Männlichkeitsdenken hat sich für Extremismus und Gewaltbereitschaft als relevant herauskristallisiert 

(Theunert 2024), indem die damit verbundenen Dimensionen Essentialismus, Autoritarismus, Hyper-

maskulinität, Misogynie und Kameradschaft als Ausgangspunkte für die Auseinandersetzung mit den 

radikalisierten Personen genutzt werden. 

In Deutschland wurden in den letzten Jahren von Seiten des Bundes und der Bundesländer Struktu-

ren geschaffen, die die Deradikalisierung von v.a. islamistisch radikalisierten Personen adressieren. 

Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt es eine BAMF-Beratungsstelle Radikalisierung, die 

mit einem Netzwerk spezialisierter Beratungsstellen in allen Bundesländern (z.B. HAYAT-Deutsch-

land18) kooperiert. Sie bietet Beratung für Familien radikalisierter junger Menschen und Unterstützung 

bei der Rückkehr von IS-Angehörigen. In einigen Bundesländern gibt es Koordinator:innen, die bei der 

Rückkehr von männlichen und weiblichen IS-Rückkehrern mit Kindern ein »ganzheitliches Fallma-

nagement« organisieren und Massnahmen zur Deradikalisierung und Rehabilitation koordinieren. Die 

zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen vor Ort tragen wesentlich zur Deradikalisierung und sozialen 

Wiedereingliederung der IS-Rückkehrer bei, indem sie systemische Familienberatung (LEGATO19) 

 

17 Im Kontext des Extremismus gibt es drei Präventionsansätze: Primärprävention: Zielt darauf ab, extremistische Einstellungen 
und Verhaltensweisen im Vorfeld zu verhindern, indem Werte wie Toleranz, Demokratie und Menschenrechte in der ge-
samten Gesellschaft gefördert werden. Beispiele sind Bildungsprogramme in Schulen (Rahner 2023). Sekundärpräven-
tion: Fokussiert auf gefährdete Personen oder Gruppen, um frühzeitig einzugreifen und Radikalisierung zu verhindern. 
Massnahmen umfassen Beratungsangebote, Mentoring-Programme und Aufklärungskampagnen (Glaser 2023). Terti-
ärprävention: Richtet sich an bereits radikalisierte Personen, um sie zu deradikalisieren und ihre Reintegration in die 
Gesellschaft zu unterstützen. Massnahmen umfassen Ausstiegsprogramme, psychologische Betreuung und soziale Un-
terstützung (Janssen & Pfeil 2023; Koller 2021). 

18 HAYAT-Deutschland ist eine Initiative der ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH, die Hilfe beim Ausstieg aus dem 
Islamismus bietet.  

19 Eine systemische Ausstiegsberatungsstelle bei religiöser Radikalisierung. Vgl. dazu: https://legato-hamburg.de.  

https://legato-hamburg.de/
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oder sozialpädagogische Hilfen (Violence Prevention Network20) bieten. Zudem gibt es in allen Bun-

desländern Projekte im Justizvollzug und in der Bewährungshilfe, die mit radikalisierten Personen ar-

beiten und über das Programm »Demokratie leben!« gefördert werden (Sischka 2019).  

Im Bereich Rechtsextremismus bestehen in Deutschland und Österreich diverse Präventionsmass-

nahmen. In Deutschland gibt es zahlreiche Bildungsprogramme wie das bundesweite Netzwerk 

«Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage», das sich aktiv gegen Rassismus und Diskriminie-

rung einsetzt.21 Zudem fördern Programme wie «Demokratie leben!» politische Bildung und demokra-

tische Werte.22 Initiativen wie die Amadeu Antonio Stiftung und das Netzwerk für Demokratie und Cou-

rage arbeiten aktiv gegen Rechtsextremismus und bieten Workshops, Publikationen und Unterstüt-

zung für lokale Initiativen. Strenge Gesetze gegen Hasskriminalität und rechtsextreme Propaganda, 

einschliesslich Online-Hetze, wurden erlassen, die zur Prävention von rechtsextremer Propaganda 

und Hasskriminalität beitragen.23 Zudem gibt es Programme, die Aussteiger:innen aus der rechtsext-

remen Szene unterstützen und ihnen dabei helfen, ein neues Leben zu beginnen. Das Bundesamt für 

Verfassungsschutz (2025b) bietet das Ausstiegsprogramm «WendePUNKT» an. Das Programm bietet 

professionelle Hilfe und Unterstützung im Ausstiegsprozess. Dies schliesst die qualifizierte Beratung 

und langfristige individuelle Betreuung, die Erarbeitung eines persönlichen Ausstiegsplans, die Aufar-

beitung der extremistischen Vergangenheit und Ideologie und die Vermittlung von externen Hilfsange-

boten ein. Zudem verfügen einzelne Bundesländer über zusätzliche Ausstiegsprogramme (Bundesamt 

für Verfassungsschutz 2025b), wie etwa das Ausstiegsprogramm Exit-Deutschland.24  

In Österreich gibt es ebenfalls zahlreiche Bildungsmassnahmen wie das Demokratiezentrum Wien, 

das Bildungsprogramme und Materialien zur Förderung demokratischer Werte und politischer Bildung 

anbietet. Themen wie Menschenrechte und Demokratie werden in den Lehrplan integriert. Zivilgesell-

schaftliche Initiativen wie ZARA (Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit)25 setzen sich gegen Rassis-

mus und Rechtsextremismus ein und bieten Beratungsdienste sowie Bildungsarbeit an. Der Verein für 

Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit bietet Workshops und Trainings zur Förderung von Zivilcou-

rage und gegen rechtsextreme Ideologien. Beratungsstellen wie das Dokumentationsarchiv des öster-

reichischen Widerstandes (DÖW) bieten Informationen und Unterstützung für Betroffene von Rechts-

extremismus.26 Strenge Gesetze gegen Verhetzung und rechtsextreme Aktivitäten tragen ebenfalls 

zur Prävention bei.27 

 

20 Das Violence Prevention Network VPN ist eine deutsche, bundesweit agierende Organisation, die im Bereich Extremismusprä-
vention und Deradikalisierung tätig ist. Der Fokus liegt bei rechtsextrem und islamistisch motiviertem Extremismus. Sie 
leistet u.a. Präventionsarbeit an Schulen. Mehr dazu unter: https://violence-prevention-network.de.  

21 Mehr dazu: https://www.schule-ohne-rassismus.org.  
22 Mehr dazu: https://www.demokratie-leben.de.  
23 Konkret handelt es sich um folgende Gesetze:  
 Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG): Dieses Gesetz, auch bekannt als «Facebook-Gesetz», verpflichtet soziale 

Netzwerke dazu, offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Meldung zu löschen. Es zielt darauf 
ab, Hasskriminalität und rechtsextreme Propaganda im Internet zu bekämpfen. 

 Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität: Dieses Gesetz verschärft die Strafen für 
Hasskriminalität und rechtsextreme Straftaten. Es umfasst Massnahmen wie die Erhöhung der Strafen für Volksverhet-
zung und die Einführung von Meldepflichten für soziale Netzwerke. 

 Artikel 130 des Strafgesetzbuches (StGB): Dieser Artikel stellt die Volksverhetzung unter Strafe. Dazu gehören das 
Aufstacheln zum Hass gegen Teile der Bevölkerung und das Verbreiten von Propaganda, die den öffentlichen Frieden 
stört. 

24 Mehr dazu: https://www.exit-deutschland.de.  
25 Mehr dazu: https://zara.or.at/de. 
26 Mehr dazu: https://www.doew.at. / 
27 Konkret handelt es sich um folgende Gesetze:  
 Verbotsgesetz 1947: Dieses Gesetz verbietet die Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinne und stellt die Ver-

breitung nationalsozialistischer Ideologie unter Strafe. Es ist eines der strengsten Gesetze gegen Rechtsextremismus in 
Österreich. 

 

https://violence-prevention-network.de/
https://www.schule-ohne-rassismus.org/
https://www.demokratie-leben.de/
https://www.exit-deutschland.de/
https://www.doew.at/
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Im Bereich Linksextremismus gibt es in der Schweiz keine spezifischen Präventionsprogramme. Zwar 

schliessen die bestehenden Extremismus-Fachstellen alle Extremismusformen ein, doch hatten sie 

bislang kaum diesbezügliche Berührungsflächen. Deutschland verfügt hingegen auch im Bereich des 

Linksextremismus über Unterstützungsangebote durch das Bundesamt für Verfassungsschutz 

(2025c). Das Aussteigerprogramm bietet verschiedene individuell angepasste Massnahmen an, die 

auf dem Prinzip der «Hilfe zur Selbsthilfe» basieren. Zu den Massnahmen, die der Verfassungsschutz 

in Zusammenarbeit mit staatlichen und nicht-staatlichen Trägern von Hilfsangeboten bundesweit 

durchführt, gehören die Hilfe bei der Suche nach Arbeit und Wohnraum. Ferner wird bei der Vermitt-

lung von schulischen oder beruflichen Qualifizierungsmassnahmen unterstützt. Zu den Leistungen ge-

hören auch die Beratung und die Kontaktaufnahme zu Justiz, Behörden und Arbeitgebenden sowie 

die Vermittlung externer Hilfsangebote, z.B. bei Alkohol- und Drogenproblemen oder Überschuldung 

(vgl. ebd.).  

Im Themenfeld Staatsverweiger:innen haben die Schweizerische Kriminalprävention SKP (2024)28 so-

wie verschiedene Kantone (darunter auch die KAPO Zürich und die KAPO St.Gallen) Merkblätter für 

Verwaltungsstellen im Umgang mit Anfeindungen der Behörden und «Papierterrorismus» verfasst, 

welche den betroffenen Behördenvertretenden Handhabungen und Interventionsmöglichkeiten vermit-

teln. 

 

6. Critical Incidents und Themenfelder 

 

Zusammenfassung Critical Incidents 

Die Auftraggebenden des Extremismusberichts, welche sich aus Vertretenden der Stadt St.Gallen und 

der Stadt Zürich zusammensetzen, wählten für Zürich vier Critical Incidents und für St.Gallen zwei Vor-

fälle aus. Im ersten Teil zur Analyse der Critical Incidents zeigen sich unterschiedliche Extremismusfor-

men und Dynamiken bei den jeweiligen Vorfällen und den erfolgten Interventionen in den beiden Städ-

ten Zürich und St.Gallen. Im zweiten Teil werden die Themenfelder (Spotlights) Misogynie, Staatsver-

weiger:innen sowie Antisemitismus und islamistischer Extremismus in Schulen behandelt.   

Die Analyse der Spotlights zeigt einerseits thematische Überlappungen verschiedener Verschwörungs-

erzählungen, der gruppenspezifischen Menschenfeindlichkeit und Brückennarrative und damit unklare, 

diffuse Übergänge zwischen den einzelnen Extremismusrichtungen. Andererseits erweist sich die Dy-

namik aktueller globaler Krisen als bestimmender Faktor für die «hiesige Radikalisierung», wo gleich-

zeitig eine stetige Transformation von Themen, Netzwerken und Kommunikation festzustellen ist.  

Critical Incidents sind Ereignisse, die Aufschluss geben sollen über die Prozesse bei extremistisch mo-

tivierten Vorfällen. Sie dienen als Ausgangspunkt für Analysen und Reflexionen und ermöglichen es, 

die Vorgeschichte, den eigentlichen Vorfall sowie unmittelbare Interventionen und Entscheidungen so-

wie nachgelagerte Interventionen und die Auswirkungen eines extremistisch motivierten Vorfalls zu un-

tersuchen. Das Ziel der Analyse von Critical Incidents besteht darin, die Beschaffenheit, Dynamiken und 

Kontextualisierung eines Vorfalls ebenso wie die Reaktionen der Behörden unter die Lupe zu nehmen, 

 

 Verhetzungsparagraph (§ 283 StGB): Dieser Paragraph stellt die Verhetzung unter Strafe, also das Aufstacheln zum 
Hass gegen bestimmte Gruppen aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität oder sexuellen Orientierung. 

 Mediengesetz: Dieses Gesetz enthält Bestimmungen zur Bekämpfung von Hassreden und rechtsextremer Propaganda 
in den Medien. Es verpflichtet Medienunternehmen, gegen solche Inhalte vorzugehen und sie zu entfernen. 

28 Schweizerische Kriminalprävention SKP (2024). Staatsverweigerer und Selbstverwalter. Informationen und Hinweise zum Um-
gang. URL: https://www.skppsc.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/staatsverweigerer_broschuere_de.pdf 

https://www.skppsc.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/staatsverweigerer_broschuere_de.pdf
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um allenfalls alternative Handlungs- und Präventionsmöglichkeiten aufzuzeigen. Der Vorfall kann in die-

ser Logik auch als Manifestation einer tieferliegenden Dysfunktion des Gemeinwesens und so auch als 

Chance zum Bestimmen eines gemeinschaftlichen Weges betrachtet werden, den Missstand nachhaltig 

zu bearbeiten und bestenfalls zu beheben (Rojzman 1999). 

Die Auftraggebenden der Stadt St.Gallen wählten zwei Critical Incidents zu zwei unterschiedlichen Vor-

fällen (zwischen 2019 bis 2024) für die vorliegende Analyse aus. Diese Auswahl wurde dabei so getrof-

fen, dass unterschiedliche Extremismusformen in den Blick genommen werden konnten. Unsere Auf-

gabe bestand in der Einordnung und Analyse der Vorfälle im Kontext der aktuellen Entwicklungen und 

Trends. Das Beleuchten der Hintergründe sowie der zugrundeliegenden Radikalisierungsprozesse ge-

lang jedoch nur ansatzweise, weil aufgrund der noch laufenden Rechtsverfahren wenig Informationen 

zu den mutmasslichen Täter:innen zugänglich waren.  

 

6.1 Ausgewählte Critical Incidents 

6.1.1 Critical Incidents der Stadt St.Gallen 

Plakataktion am Bahnhof St.Gallen: Am 14. Januar 2023 verteilen sechs Aktivist:innen der Jungen 

Tat (darunter eine Frau) während einer Viertelstunde Flyer vor dem Hauptbahnhof St.Gallen. Wäh-

renddessen entrollen vier Vermummte vom Bahnhofsdach (Glaskubus) ein Banner mit der Aufschrift 

«Sicher im eigenen Land?» und einer suggestiven Statistik, die auf die Migrant:innenkriminalität ver-

weist. Sie filmen das Ganze mit einer Drohne. Noch während der Aktion gibt es ein Handgemenge mit 

linken Aktivist:innen, die sich als Gegenaktion beim Bahnhof St.Gallen eingefunden haben. Weiter 

kommt es zu rassistischen Beleidigungen gegen eine Passantin, die sich verbal gegen die Aktion ein-

bringt. Die Polizei wird alarmiert, welche nach zehn Minuten vor Ort eintrifft, doch sind die Urheber der 

Aktion zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Ähnliche Aktionen hat die Junge Tat bereits Ende No-

vember 2022 in Basel und Anfang Oktober und Mitte Dezember 2023 in Neuhausen bzw. Schaffhau-

sen zu diesem Thema durchgeführt. Im Nachgang kommt es zu mehreren Anzeigen gegen Unbe-

kannt wegen unerlaubten Plakatierens, Verletzung des Luftverkehrsgesetzes und des Vermummungs-

verbots sowie wegen Hausfriedensbruchs. Auf der Website der Junge Tat erscheint ein Film mit der 

Aktion, worin zwei Männer ihr Gesicht zeigen und sich mit der Tat brüsten. Das Video wird jedoch we-

nig später wieder von der Website genommen und ist aktuell nicht einsehbar. Für die ca. zehn Akti-

vist:innen hat die Aktion keine rechtlichen Folgen, da gemäss St.Galler Staatsanwaltschaft die Tä-

ter:innenschaft nicht eindeutig eruiert werden kann. 

 

Graffiti auf Fassade eines St.Galler Restaurants: In der Nacht auf Montag, den 17. Juli 2023 hat 

Medienberichten zufolge ein:e Jungsozialist:in (Juso) und Mitglied des Stadtparlaments St.Gallen zu-

sammen mit zwei jungen Männern die Fassade des Restaurants «Sauceria» mit dem Graffiti «Sauce 

für Güllen» beschmiert (Güllen, eine Bezeichnung der Jugendbewegung der 80er Jahre, sie steht für 

St.Gallen A.d.V.). Die Aktion wird im Zusammenhang mit der Gentrifizierung und sozialen Verdrän-

gung in St.Gallen gesehen. Die Juso-Politiker:in wird des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädi-

gung angeklagt und am 26. März 2024 per Strafbefehl verurteilt (Geldstrafe und Gebühren betragen 

knapp 10'000 Franken). Die Jungsozialist:in hat das Urteil weitergezogen.  

Gemäss den Recherchen der SRF-Rundschau marschierte die Person beim «Schwarzen Block» mit 

und bezeichnet sich als Anarchist:in, die Gewalt an Gegenständen und an Eigentum rechtfertigt. Sie 

soll in der Vergangenheit an diversen aktivistischen und vermutlich strafrechtlich relevanten Aktionen 

teilgenommen haben.  
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6.1.2 Critical Incidents der Stadt Zürich 

Die Auftraggebenden der Stadt Zürich haben vier Vorfälle als Critical Incidents ausgewählt. Auslöser 

des Postulats im Zürcher Gemeinderat war die Störaktion der Jungen Tat im Tanzhaus Zürich, ebenso 

wurden die Ausschreitungen in Zusammenhang mit der nicht genehmigten Demonstration «Shine 

bright like a diamond» sowie der Angriff auf die Teilnehmenden eines Polterabends ausgewählt. Zu-

sätzlich wurde aus Aktualitätsgründen auch der Angriff auf einen jüdischen Mann in Zürich in die Aus-

wahl aufgenommen. 

 

Angriff mit Stichwaffe auf einen orthodoxen jüdischen Mann: Ein 15-jähriger Schweizer mit Nähe 

zum Islamischen Staat sticht am 2. März 2024 in der Nähe einer Synagoge im Zürcher Stadtkreis 2 

einen 50-jährigen orthodoxen Juden nieder. Das Opfer ist schwer verletzt, überlebt den Angriff aber. 

Der Jugendliche hatte sich online radikalisiert und bewegte sich in entsprechenden Kreisen im digita-

len Raum. Gemäss Aussagen von Expert:innen gab es keine Hinweise, die auf die Tat hätten hindeu-

ten können. Es handelt sich um einen Einzeltäter, auf den niemand aufmerksam wurde. Er kündigte 

seine Tat zwar auf seinen Social-Media-Kanälen an, hat diese Beiträge gemäss Aussagen aus Ex-

pert:inneninterviews aber erst am Tag der Tat hochgeladen. Der Täter wird als Anhänger des Islami-

schen Staates (IS) beschrieben, der in den sozialen Medien islamistische Inhalte geteilt hat. Nach Ein-

schätzung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) handelt es sich um einen antise-

mitisch motivierten Angriff. Der Täter soll laut Zeugenaussagen «Tod allen Juden» und «Allahu Ak-

bar» gerufen haben. Der minderjährige Täter konnte am Tatort von der Polizei festgenommen werden. 

Aufgrund der laufenden Ermittlungen der Zürcher Behörden zum Täter und zur Tat lässt sich zu Tat-

motiven und Tathergang noch wenig sagen. Die städtischen Behörden haben mit einem Paket an 

Massnahmen (Reaktivierung der Task-Force «Naher Osten» durch die Polizei, Bewachung und Pat-

rouillen rund um 17 jüdische Einrichtungen, Errichtung einer Meldestelle für die städtischen Schulen 

sowie der Option einer Ombudsstelle für Antisemitismus der Stadt Zürich) reagiert sowie gezielt Ge-

fährderansprachen durchgeführt.  

Die Tat scheint islamistisch motiviert gewesen zu sein und kann in Zusammenhang mit dem voraus-

gegangenen Angriff bzw. Überfall der Hamas auf israelisches Territorium sowie den Kriegshandlun-

gen der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen gesehen werden. Aufgrund der allgemein ange-

spannten Situation durch den Konflikt im Nahen Osten warnt der NDB vor einer zunehmenden Gefahr, 

die von islamistisch radikalisierten Jugendlichen ausgehen könne. Auch gemäss Antisemitismusbe-

richt (2024) haben nach dem Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 antisemitisch moti-

vierte Übergriffe zugenommen. Zudem wurden bei pro-palästinensischen Veranstaltungen vermehrt 

unkritische Haltungen gegenüber umstrittenen Organisationen (wie etwa Samidoun) oder problemati-

sche Slogans (wie bspw. «From the river to the sea») festgestellt.  

 

Störaktion Tanzhaus Zürich29: Am 16. September 2022 findet im Tanzhaus in Zürich die «Drag 

Story Time» statt, in welcher Drag-Personen Geschichten für drei bis zehnjährige Kinder vorlesen. Un-

ter die Besuchenden des Anlasses haben sich Aktivist:innen der Jungen Tat gemischt. Sie filmen den 

Anlass (ohne Erlaubnis der Veranstalter:innen und anderer Anwesenden) und versuchen, nach etwa 

einer Stunde in der Veranstaltung ein Transparent zu entrollen. Allerdings werden sie von den ande-

ren Anwesenden daran gehindert. Draussen haben sich weitere acht bis neun Aktivist:innen der Jun-

gen Tat aufgestellt und blockieren den Weg vor dem Tanzhaus, zünden Petarden, skandieren Parolen 

durch ein Megafon, entrollen ein Transparent mit der Aufschrift «Familie statt Gender-Ideologie» und 

verteilen Flyer mit Kritik am «woken Wahnsinn». Die Polizei wird von Besucher:innen des Anlasses 

 

29 Wird auch in der Social Media Analyse behandelt.  
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gerufen und trifft 15 Minuten darauf vor Ort ein. Das Tanzhaus erstattet Anzeige, weil der Anlass ge-

stört und Künstler:innen, Besucher:innen und Kinder eingeschüchtert wurden30.  

Die Zürcher Staatsanwaltschaft verurteilt die sechs Täter:innen Ende September 2024 per Strafbefehl 

zu Geldstrafen zwischen 100 und 180 Tagessätzen aufgrund von Rassendiskriminierung, Landfrie-

densbruch, Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit und Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz. 

Laut Medienberichterstattung kommen für die sechs Rechtsradikalen Geldstrafen in der Höhe von 

70’000 Franken zusammen. Das Nachspiel sieht so aus, dass die nachfolgenden Veranstaltungen zu 

Drag Story Time mit grossem Sicherheitsaufwand durchgeführt werden müssen und dass die Veran-

staltenden entscheiden, keine solchen Anlässe mehr durchzuführen, um die Kinder nicht den Risiken 

erneuter einschüchternder Protestaktionen auszusetzen. 
   

Ausschreitungen anlässlich der Demo «Let the night shine bright like a diamond»: Eine SMS 

ruft auf, «Party zu machen», worauf sich am 1. April 2023 um ca. 21:00 Uhr mehrere Hundert Perso-

nen bei der Zentralwäscherei in Zürich treffen. Diese rund 300 vermummten Personen ziehen von dort 

mit einem Transparent an der Spitze des Demonstrationszuges mit dem Schriftzug «Let the night 

shine bright like a diamond» über den Limmatplatz und durch die Langstrassenunterführung zur Olé 

Olé Bar, wo sie von der Polizei gestoppt werden. Der Demonstrationszug durchbricht die Polizei-

sperre, worauf die Situation eskaliert und es zu gewalttätigen Konfrontationen zwischen Protestieren-

den und der Polizei kommt. Gegen 23:30 Uhr kesselt die Polizei etwa 60 Demonstrierende an der Pia-

zza Cella ein. Bei der Einkesselung führt die Polizei Personenkontrollen durch, wobei sie Demo- und 

Vermummungsmaterial sichergestellt hat. Es werden 17 Personen festgenommen, von denen drei der 

Strafverfolgung zugeführt werden, u.a. wegen Gewalt und Drohung gegen Beamt:innen. Zunächst ist 

nicht klar, wofür oder wogegen demonstriert wurde, doch berichteten einige Beobachter:innen (Augen-

zeug:innenberichte in den Medien), dass nachfolgende politische Themen skandiert wurden: für be-

zahlbaren Wohnraum, Kampf gegen Gentrifizierung/Kommerzialisierung, gegen globale Ungerechtig-

keit und Armut sowie gegen die Polizei. Die Demonstrierenden setzen Eisenstangen, Steine, Pyros 

und Molotowcocktails ein. Es werden sieben Polizist:innen verletzt und drei Polizeiautos demoliert.  

In den Expert:inneninterviews wird die Formierung dieses Demonstrationszugs weniger im Zusam-

menhang mit der Räumung des besetzten Koch-Areals gesehen als mit der sozialen Verdrängung in 

Zürich in Verbindung gebracht. Bei dieser Demo handelt es sich um eine Art «Reclaim the streets», in 

welcher soziale Verdrängung in den Stadtkreisen 4 und 5 bzgl. Wohnstruktur, aber auch der Wandel 

des Gewerbes angeklagt werden. Die «Let the night shine bright like a diamond» wird verdeckt ge-

plant und schafft es ohne öffentliche Aufrufe über SMS-Nachrichten ein beträchtliches spontanes Mo-

bilisierungspotenzial zu entfalten. Im Nachgang finden Gerichtsverfahren gegen Teilnehmende der 

Demonstration und gegen Sicherheitskräfte statt. Eine Teilnehmerin wurde im Dezember 2024 wegen 

Gewaltanwendung gegen einen Polizeibeamten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten 

verurteilt.  

 

Angriff gegen Teilnehmende eines Polterabends: Am 21. September 2019 fällt eine 13-köpfige 

Polterabendgruppe am Zürcher Hauptbahnhof mit rechtsextremen Sprüchen, Hitlergrüssen und Pöbe-

leien auf. Gegen 16:30 Uhr werden die Teilnehmenden durch 15 bis 20 Vermummte (z.T. durch Mo-

torradhelme geschützt) an der Häringstrasse im Niederdorf mit Fäusten, Flaschen, Stahlketten und 

anderen Gegenständen angegriffen. Die Täter flüchten in verschiedene Richtungen, zurück bleiben 

 

30 Die Junge Tat bekennt sich auf der eigenen Webseite zur Aktion und nennt sie «Blockade und ästhetische Intervention gegen 

die perverse Dragqueen-Geschichtenstunde für Kinder in Zürich». Die queerfeindliche Haltung der Jungen Tat ist im Kontext 

ihrer ideologischen Haltung zu sehen, die auch mit Verschwörungstheorien (v.a. QAnon-Ideologie aus den USA und Satanic-

Panic-Verschwörungsmythos) im Zusammenhang stehen. Die Junge Tat spricht auf der Website von «perverse[r] Dragqueen-

Geschichtenstunde für Kinder» und «dekadente[m] Treiben». 
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drei Verletzte (im Alter zwischen 25 bis 39 Jahren) mit Rissquetschwunden, Blutergüssen und Prellun-

gen. Sie werden ambulant behandelt. In Expert:inneninterviews wird betont, dass dieser Angriff eine 

rein situative Gegenreaktion bzw. eine «Revierverteidigung» der Antifa war. Dies zeigt, wie in kurzer 

Zeit eine beträchtliche Anzahl Leute mobilisiert werden kann, um gegen politische Gegner gewalttätig 

vorzugehen. Die Polizei findet bei Ermittlungen eine Sonnenbrille und eine Schirmmütze am Tatort 

und kann durch einen DNA-Test einen Verdächtigen identifizieren. Bei diesem wird Mitte Oktober 

2019 eine Hausdurchsuchung durchgeführt, welche zu dessen Verhaftung führt. Am 8. November 

2019 wird der Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen. Zusätzlich soll der Verdächtige an 

Ausschreitungen in Hamburg beim G20-Gipfel beteiligt gewesen sein. Es kommt zu einer Anzeige ge-

gen den Verdächtigen, worauf ihm am 10. März 2021 der Prozess am Bezirksgericht in Zürich ge-

macht wird. Vor dem Gerichtsgebäude versammeln sich 60 Demonstrierende, die seine Freilassung 

fordern. Die Polizei führt Personenkontrollen durch, beschlagnahmt Lautsprecher und löst die An-

sammlung auf. Die Anklage lautet auf versuchte schwere Körperverletzung. Der Angeklagte wird man-

gels Beweisen freigesprochen. 

 

 

 

6.1.3 Schlussfolgerungen aus der Analyse der Critical Incidents 

Die Vorfälle bewegen sich auf sehr unterschiedlichen Ebenen und haben unterschiedliche Artikulati-

onsformen – begleitet von Gewaltverhalten, welches im Hinblick auf Schweregrad ebenfalls sehr di-

vers ist. Die Critical Incidents aus Zürich zeigen im Vergleich zu St.Gallen schwerwiegendere Formen 

gewalttätigen Extremismus’, was für grössere Städte in der Schweiz im Vergleich zu kleineren Städten 

typisch ist. So kommt es in den grossen Städten häufiger zu Demonstrationen, die zu massiver Sach-

beschädigung oder Gewalt gegen die Polizei führen. So muss auch die Auswahl der Graffitiaktion in 

St.Gallen als Critical Incident in Zusammenhang mit der Tatsache gesehen werden, dass in St.Gallen 

im Untersuchungszeitraum keine bekannten massiveren Vorfälle mit mutmasslich extremistischem 

Hintergrund registriert wurden. Der Vorfall der Jungen Tat in St.Gallen mit dem Transparent stellt eine 

Blitzaktion dar, welche ein beträchtliches Medienecho ausgelöst hat. Hierzu lässt sich bei der Enthül-

lung des Transparents am Bahnhof festhalten, dass das Eingreifen der Polizei zeitnah zur Aktion statt-

fand (Aktion um 15.15 Uhr, Anruf bei Einsatzzentrale um 15.21 Uhr und Eintreffen zweier Polizeipat-

rouille am Bahnhof um 15.32 Uhr), doch konnten keine für die Aktion verantwortlichen Personen mehr 

festgestellt werden. Bei solchen Überraschungsaktionen, wie sie die Junge Tat in den letzten drei Jah-

ren in mehreren Schweizer Städten organisiert und durchgeführt hat, konnte die Polizei jeweils erst 

aufgrund von Meldungen aktiv werden und daher trotz raschen Einschreitens die Täterschaft nicht 

vorfinden. So vermochte die Junge Tat in St.Gallen das Transparent zu entrollen, und es war ihr mög-

lich, die Aktion zu filmen, ins Netz zu stellen und so einen weitreichenden Propagandaeffekt zu erzie-

len. Solche medienwirksamen Auftritte zu verhindern, wäre folglich nur durch eine stärkere Überwa-

chung der Kommunikation der Gruppierung im Vorfeld möglich; ebenso wie durch ein rechtzeitiges 

Avisieren der Sicherheitsbehörden.  

Hier zeigt sich auch, dass für das Nachspiel eines Critical Incident die Resonanz in den Medien eine 

wichtige Rolle spielt hinsichtlich Verurteilungen, Kritik oder Schlussfolgerungen bezüglich Täterschaft 

und Intervention. Für die extremistisch motivierten Urheber:innen solcher Aktionen geht es in erster 

Linie darum, ein Medienecho zu erzeugen, welches ihren Anliegen zugutekommt und ihre Resonanz 

über die eigentliche Aktion hinaus verstärkt. 

Der städtische Raum bietet sich folglich für solche Aktionen an, da er als Plattform einen grösseren 

Resonanzraum bietet. Doch laufen gerade rechtsextremistische Gruppierungen Gefahr, bei der Um-

setzung ihrer Aktionen im urbanen Raum auf den Widerstand linker Aktivist:innen zu treffen, während 

der ländliche Raum sowie auch Kleinstädte aufgrund des eher konservativen Milieus Rückhalt bieten 
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(Eser Davolio & Drilling 2008, Eckmann, Eser Davolio & Drilling 2009). Dies gilt umgekehrt für den 

Linksextremismus im städtischen Raum, wo er aufgrund verbreiteter linksaffiner Gesinnungen insbe-

sondere bei jungen Erwachsenen meist über genügend Rückhalt verfügt (Manzoni et al. 2018). Somit 

ist es für rechtsextreme Gruppierungen mit Risiken verbunden, wenn sie Aktionen im urbanen Raum 

planen und durchführen, da sie dort mit Gegenreaktionen und Vertreibung durch linke und antifaschis-

tische Gruppierungen zu rechnen haben sowie mit dem Eingreifen der städtischen Sicherheitskräfte. 

Diesbezüglich gilt es auch, den Territorialanspruch zu erwähnen, welchen etwa antifaschistische 

Gruppierungen für «ihren» städtischen Raum hegen, in dem sie rechtsextremen Aktivitäten und Per-

sonen entschieden entgegentreten und sie durch Gewaltanwendung vertreiben respektive ihnen einen 

«Denkzettel» verpassen wollen. Dies gilt umgekehrt für den ländlichen und kleinstädtischen Raum, wo 

lokal ansässige rechtsextreme Gruppierungen ihr «Hoheitsgebiet» bekunden respektive durchsetzen 

(Eser Davolio & Drilling 2008, Schmid & Storni 2009). 

 

6.2 Themenfelder 

Die Auftraggebenden aus den beiden Städten haben drei Themenfelder, welche im Bericht auch Spot-

lights genannt werden, aufgrund ihrer Dringlichkeit und Aktualität ausgewählt, um sie genauer zu be-

leuchten: Staatsverweiger:innen, Misogynie sowie Extremismus in Schulen. Sie werden im Folgenden 

durch die Ergebnisse aus der Desk Research, den Expert:inneninterviews und aus der Social Media-

Analyse ergänzt. 

 

6.2.1 Ausgewählte Themenfelder 

SPOTLIGHT Staatsverweiger:innen: Im städtischen Kontext gibt es nur vereinzelte Ereignisse, die 

der Szene der Staatsverweiger:innen zugeordnet werden können. Wohnhaft sind diese aber meist in 

ländlichen Gemeinden. In der Stadt St.Gallen ist einzig der Stadtspaziergang «St.Gallen for Insiders» 

zu nennen, bei welchem verschiedene verschwörungstheoretische Inhalte propagiert wurden. Ansons-

ten gibt es gemäss Medienberichterstattung und Expert:inneninterviews keine nennenswerten Ereig-

nisse in der Stadt selbst. Auch im Kanton St.Gallen ist die Szene mehrheitlich in den ländlichen Ge-

meinden angesiedelt. Dabei stellt der Grossraum Ostschweiz (St.Gallen, Thurgau, Appenzell) ein 

«Zentrum» der Staatsverweiger:innenszene dar. Die Staatsverweiger:innen zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie an die Verschwörungstheorie der Firma Schweiz glauben, also daran, dass die Schweiz 

kein staatliches Gebilde, sondern eine Aktiengesellschaft ist. Daher nehmen sie sich das Recht her-

aus, sich bei Personenkontrollen der Polizei nicht auszuweisen oder keine Steuern zu zahlen, da ja 

eine private Firma kein Recht hat, Personenkontrollen durchzuführen oder Steuern einzutreiben. 

Diese Überzeugungen werden manchmal mit Verschwörungsnarrativen unterfüttert, sodass die Szene 

ideologisch vielseitig in Erscheinung tritt. Es gibt linke (anarchistische) und rechte (rechtslibertäre) 

Staatsverweiger:innen, deren Widerstandsformen unterschiedliche Ausprägungen annehmen, wie 

etwa esoterische oder sektenförmige Orientierungen. Die ideologische Verortung ist somit schwierig. 

Es gibt auch Überschneidungen zur Anastasia-Bewegung31. Ein Teil der Staatsverweiger:innen propa-

giert Homeschooling und gründet Privatschulen, da den Volksschulen und ihrem Bildungsauftrag 

misstraut wird. Die einzelnen Anhänger:innen sind meist in losen Netzwerken organisiert, können aber 

mittels Social Media und Dark Social rasch relevante Informationen zusammentragen und verbreiten. 

Beispielsweise werden Informationen dazu verbreitet, welcher Kanton oder welche Gemeinde welche 

 

31 Die Anastasia-Bewegung ist eine neureligiöse, rechtsesoterische Bewegung mit Nähe zu völkischen, rassistischen, verschwö-
rungstheoretischen und antisemitischen Ideologien. Gegründet wurde diese von Wladimir Nikolajewitsch Megre, der die 
Ideologie der Bewegung in seinem zehnbändigen Werk festgehalten hat (Fachstelle für Sektenfragen [infoSekta] 2024).  
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Möglichkeiten für Homeschooling bietet. Vereinzelt organisieren diese netzwerkartigen Zusammen-

schlüsse von Staatsverweiger:innen auch Veranstaltungen wie Stadtführungen, Workshops oder On-

line-Seminare. Mehrheitlich sind die verschiedenen Individuen über Telegram, andere Dark Socials 

und Social-Media-Kanäle in Kontakt, wo sie sich weiter vernetzen und ihre Ansichten verbreiten. Die 

oben beschriebene Verweigerungshaltung und der damit verbundene «Papierterrorismus» (aus-

ufernde, wiederholte Beschwerde- und Begründungsschreiben etc.) belasten betroffene Verwaltungs-

einheiten, und insbesondere personalärmere Gemeinden leiden unter diesem Mehraufwand. Das Ge-

waltpotenzial der Szene wird mehrheitlich in Drohungen und einer akzeptierenden Einstellung zu Ge-

walt als «Selbstverteidigung» gesehen, gewalttätige Eskalationen wurden bislang polizeilich nicht re-

gistriert. Verschiedene Behörden haben darauf reagiert, bspw. wurde in Betreibungsämtern Panzer-

glas montiert, und Mitarbeitende wurden für den Umgang mit Staatsverweiger:innen geschult. Auch 

haben Behörden Leitfäden mit Empfehlungen für einen Verhaltenskodex, einen Umgang mit Papier-

terrorismus und Bedrohungsmanagement herausgegeben.  

  

SPOTLIGHT Misogynie: Die misogyne Szene trifft sich v.a. online in der sogenannten «Manosp-

here»32, einer Online-Subkultur, die antifeministische und frauenfeindliche Ansichten verbreitet, indem 

sie etwa Politikerinnen oder prominente Frauen verunglimpft oder einschüchtert und sie on- und offline 

zur Zielscheibe von Hass macht. Sie tritt aber auch offline in Erscheinung. Die Szene ist gekennzeich-

net durch eine Klassifizierung von Männertypen, die hierarchisch geordnet sind. Bei den Incels33 han-

delt es sich um eine der bekanntesten Gruppierungen, die im Hierarchiesystem auf den unteren Stu-

fen angesiedelt ist. Es haben insbesondere Plattformen wie TikTok zur Verbreitung von misogynen 

Inhalten und zur Radikalisierung von Jugendlichen durch den «aggressiven» Algorithmus beigetragen. 

Influencer wie der ehemalige Kick-Boxer Andrew Tate versuchen, aus frauenfeindlichen Beiträgen 

Profit zu schlagen. Das fedpol hat die Manosphere als gefährlich eingestuft. Die Gefahr besteht darin, 

dass radikale und extremistische Ansichten und Gewaltlegitimationen durch Social-Media-Kanäle Ver-

breitung bis in die Mitte der Gesellschaft finden. Zudem gibt es extremistisch gesinnte Jugendliche, 

die Anschläge in der Schweiz, wie etwa auf die Pride im Juni 2024, geplant haben. Die misogynen An-

sichten können sich dabei mit der Ideologie des Akzelerationismus34 sowie mit rechten Ideologien zu 

traditionellen Geschlechter- und Rollenbildern vermischen. 

 

SPOTLIGHT Schulen: In der Schule treten Verbindungen zu radikalen Bewegungen und Versatzstü-

cke ihrer extremistischen Inhalte auf und treffen aufeinander. So zeigen die im Rahmen des Extremis-

musberichts geführten Interviews Vorfälle in Schulen, welche rechtsradikale, radikalislamistische, anti-

semitische, frauenfeindliche und wiederholt homophobe Tendenzen erkennen lassen. Vielfach ist es 

für diese Lehrpersonen auch herausfordernd, die Vorfälle einzuordnen und deren extremistische Trag-

weite und Bedeutung zu bestimmen.   

Im Weiteren besteht zu kulturellen Fragen Informations- und Beratungsbedarf auf der Ebene der 

Schule, auch wenn diesbezügliche Vorfälle meist nichts mit Extremismustendenzen gemein haben. So 

gehen bei den Fach- und Meldestellen eine Vielzahl von Anfragen zum Umgang mit muslimischen 

Kindern und Jugendlichen in Zusammenhang mit kulturellen Belangen ein, z.B. wenn diese während 

des Fastenmonats Ramadan die Teilnahme an Schulaktivitäten verweigern. Letztere Fragen sind klar 

von islamistischen Äusserungen zu unterscheiden, da kein Gewaltbezug vorliegt. Der hohe Bera-

tungsaufwand der Fachstellen wird damit begründet, dass den Lehrpersonen klare Weisungen und 

 

32 Die «Manosphere» (eine Wortzusammensetzung bestehend aus «man» und «sphere», also Sphäre des Mannes) ist ein loses 
Netzwerk, das hauptsächlich antifeministische Ansichten vertritt, welche von mildem Sexismus bis hin zu extremem Hass 
reichen. Das Netzwerk umfasst hauptsächlich Internetforen und Blogs, die verschiedene Ziele, wie z.B. Selbstoptimie-
rung, hegemoniale Männlichkeit, dominantes Verführen (Pick-Up Artists) und die Kontrolle weiblicher Sexualität verfolgen 
(Ging 2019). 

33 Incels sind «involuntary celibates», also unfreiwillige Zölibatäre (Ging 2019), eine in den USA entstandene frauenfeindliche, 
gewaltverherrlichende Online-Community. 

34 Akzelerationismus wird von politischen – in diesem konkreten Fall rechtsgerichteten – Extremist:innen vertreten, welche den 
angeblich bevorstehenden Kollaps der Gesellschaft über Terror herbeiführen und beschleunigen wollen. 
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Handreichungen fehlen, wie sie in solchen Konfliktfällen vorgehen müssten (wie etwa auch bzgl. Res-

pekt vor weiblichen Lehrpersonen, Handhabung strengreligiöser Kleidervorschriften etc.).  Bei dieser 

Thematik gilt es zu berücksichtigen, dass viele muslimisch gelesene Kinder und Jugendliche, aber 

auch deren Eltern Diskriminierungserfahrungen in der Volksschule machen – und dies nicht nur in Zu-

sammenhang mit Ausnahmeregelungen für religiöse Feiertage. 

 

In St.Gallen sind im Rahmen unserer Studie (Desk Research und Expert:inneninterviews) kaum Fälle 

in den städtischen Schulen35 und nur vereinzelte in der Jugendarbeit bekannt geworden. Lediglich 

eine in der Schulsozialarbeit tätige Person einer St.Galler Schule hat Auskunft über einen Fall gege-

ben, welcher im Bereich der ethno-nationalistischen Einstellung und herabwürdigenden Äusserungen 

gegenüber anderen Nationalitäten, Hautfarbe, Religionen und sexuellen Orientierungen zu situieren 

ist. 

 

6.2.2 Schlussfolgerungen aus der Analyse der Themenfelder 

Thematische Überschneidungen: Die Recherchen haben gezeigt, dass es Überschneidungen bzw. 

Verknüpfungspunkte zwischen verschiedenen Verschwörungserzählungen, gruppenspezifischer Men-

schenfeindlichkeit und auch verschiedenen Extremismusformen gibt. So lassen sich beispielsweise 

Überschneidungen in den Ansichten betreffend Genderrollenbildern zwischen der Jungen Tat und ra-

dikalislamistischen Bewegungen erkennen. Dies zeigt sich dann auch in extremistischen Interventio-

nen: Auf der einen Seite hat die Junge Tat eine Aktion bei der Pride durchgeführt, und auf der ande-

ren Seite wurden im Juni 2024 zwei Jugendliche verhaftet, weil sie aus islamistischen Motiven einen 

Anschlag auf die Pride geplant hatten. Weiter können Überschneidungen in den Ansichten zu Bildung 

von Staatsverweiger:innen und rechten Kreisen ausgemacht werden, wenn etwa die staatliche Bil-

dung als linksliberale, woke Gehirnwäsche betrachtet wird. Es stellt sich die Frage, wie mit solchen 

Überschneidungen umzugehen ist und inwiefern diese klassische Links-Rechts-Schemata und darauf 

aufbauende pädagogische Aufklärungsbemühungen infrage stellen oder zumindest einer inhaltlichen 

Erweiterung bedürfen.  

  

Diffuse Übergänge von radikalen bis extremistischen Haltungen: Eine weitere Herausforderung 

stellen die Schwammigkeit und das Kaschieren extremistischer Aussagen bzw. die diffusen Über-

gänge dar. Diese sind bewusst verdeckt gestaltet, sodass offen extremistische Aussagen meist ver-

mieden werden. So verwendet z.B. die Junge Tat Äusserungen zur Überwindung der aktuellen Staats- 

und Rechtsordnung nur in der Kommunikation mit Gleichgesinnten und verwendet Codes (wie etwa 

die rechtsextreme Rune als ihr Logo, vgl. Bundesamt für Justiz 2022:8), die meist nur für die Ingroup 

entzifferbar sind. Viele ihrer öffentlichen Aussagen und Haltungen können demzufolge als radikal, 

aber nicht als extremistisch bezeichnet werden. 

 

Stetige Transformation von Themen; Netzwerken und Kommunikation: Schliesslich ist eine wei-

tere Herausforderung die Dynamik der Aktualität. Aktuell gibt es viele Ereignisse, die sich international 

überschlagen und die Entwicklungen in der Schweiz stark beeinflussen. Globale Krisen führen dabei 

zu innernationaler Radikalisierung. Insbesondere Themen des Nahost-Konflikts oder des US-Wahl-

kampfes werden in den hiesigen Diskursen und Debatten aufgegriffen, und so schwappen gewisse 

Dynamiken, wie zum Beispiel die Debatten zu Genderidentitäten in den USA, in die Schweiz über. 

Und es gibt Anliegen, welche ganz unterschiedliche Gruppierungen zusammenbringen, wie bspw. bei 

 

35 In den Expert:inneninterviews zeigte sich, dass im Grossraum Kanton St.Gallen und der Ostschweiz Fälle von Islamismus und 
Rassismus gemeldet wurden. 
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der pro-palästinensischen Protestbewegung36, in der sich linksliberale und muslimisch-religiöse Stu-

dierende finden.  

 

Klare Regelung: Beim Spotlight Schule stellt sich die Frage, wie mit solchen Radikalisierungstenden-

zen umzugehen ist bzw. welche Massnahmen ergriffen werden müssen, um ihnen entgegenzuwirken. 

Mehrere Schulsozialarbeitende erachten es als schwierig, bei Schüler:innen eine klare Trennlinie zwi-

schen Extremismus und pubertierendem – und insofern durchaus grenzüberschreitendem – Verhalten 

zu ziehen. Wichtig scheint das Ansprechen problematischer Aussagen oder auffälligen Verhaltens, um 

mehr über die Beweggründe zu erfahren und so besser abschätzen zu können, ob es sich um Radika-

lisierungsprozesse handelt oder lediglich um radikale Ansichten.  

 

7. Social Media-Analyse  

 

Zusammenfassung Social Media- und Dark Social Analyse 

In der Analyse wurden Instagram, Facebook, TikTok und Telegram untersucht. Schwerpunkte wurden 

auf diese Themenfelder gelegt: Störaktion Tanzhaus, Staatsverweiger:innen, Misogynie/ Queerfeind-

lichkeit, Islamistischer Extremismus, Doxxing/Feindeslisten. Dabei wurden gruppenspezifische Men-

schenfeindlichkeit als Brückennarrative und fliessende Übergänge zwischen Extremismusspektren 

identifiziert. Social Media/Dark Social dienen zur Organisation, Mobilisierung, zum Erfahrungsaustausch 

und zur strategischen Themensetzung. Stetige Transformationen von Profilen, Akteur:innen, Gruppie-

rungen und Netzwerken führen dazu, dass Wissen schnell veraltet und überarbeitet werden muss und 

die verwendeten Codes aufgrund des steten Wandels nur für Insider:innen verständlich sind. 

 

7.1 Methodisches Vorgehen 

Zur Analyse von Social Media wurden durch die Begleitgruppe fünf Themenfelder als Ausgangslage 

ausgewählt. In diesen fünf Themenfeldern ist ein Critical Incident aus der Stadt Zürich (Störaktion Tanz-

haus) als «Themenfeld» gewählt worden. Die weiteren Themenfelder basieren auf aktuell im Fokus 

stehenden Themen. Die fünf Felder sind folgende: 1) Störaktion Tanzhaus, 2) Staatsverweiger:in-

nen/Reichsbürger:innen, 3) Misogynie und Queerfeindlichkeit, 4) Islamistischer Extremismus und 

Doxxing sowie 5) Outings und Feindeslisten. In einem ersten Schritt wurden auf verschiedenen öffent-

lich zugänglichen Social Media-Plattformen, Dark Socials37 und Telegram nach Kanälen, Profilen und 

Seiten (nachfolgend Kanäle) zu den fünf Themenfeldern gesucht. Es wurde eine Sammlung pro The-

menfeld auf Telegram sowie ein Profil pro Themenfeld auf Social Media angelegt. Telegram sowie die 

Social Medias wurden über den Browser analysiert. Damit war es möglich, von Social Media sowie vom 

Dark Social algorithmische Vorschläge für ähnliche Inhalte zu erhalten.  

Die Analyse wird explorativ analog vorgenommen, d.h. es erfolgt keine maschinelle Auswertung. Haupt-

sächlich wurden in der Analyse Inhalte von Telegram, X (vormals Twitter) und Instagram analysiert. 

Facebook wurde in allen Themenfeldern zu geringen Anteilen und TikTok in zwei Themenfeldern mit-

einbezogen. Zu Beginn wurden von dem Forschungsteam Aktivitäten von bekannten radikalen bis ext-

remistischen Online-Aktivist:innen eingesehen und induktiv Oberbegriffe/Themen herausgebildet. Es ist 

 

36 Pro-Palästina Protestbewegung.  
37 Dark Socials sind private bis halböffentliche Kanäle, über welche Nutzende Informationen teilen (bspw. Facebook Messenger, 

Telegram, WhatsApp oder E-Mail). 
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darauf hinzuweisen, dass sich die Aktivitäten extremistischer Akteur:innen digital nicht von den Aktivi-

täten radikaler Mitwirkender oder thematischen Teilnehmenden sowie thematischen Überschneidungen 

abgrenzen. Es ist zu berücksichtigen, dass weitere Plattformen in diesen Themenfeldern zentrale Rollen 

spielen, welche in diesem Bericht aus Kapazitätsgründen nicht untersucht wurden.  

Im nächsten Schritt wurden entlang der Oberbegriffe sowie ausgehend von der Vernetzung der bekann-

ten Kanäle weitere öffentliche Kanäle über einen Zeitraum von rund einem Monat gesucht und zum 

Profil (Social Media) bzw. der Sammlung (Telegram) hinzugefügt. In einem weiteren Schritt wurde den 

Themenfeldern induktiv vorgefundene gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit zugeordnet. Kanäle, 

welche keine explizite oder implizite gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit enthielten, wurden aus-

sortiert38. Nachfolgend wird ein Überblick über die Themenfelder, die Oberbegriffe, die gefundenen Aus-

prägungen von Menschenfeindlichkeit sowie die jeweils untersuchten Plattformen gegeben. 

Tabelle 1: Überblick Themenfelder, Oberbegriffe, Menschenfeindlichkeit und Plattformen 

Themenfeld Oberbegriff/Themen Menschenfeindlichkeit Plattformen 

Störaktion  

Tanzhaus 

- Junge Tat 
- Rechtsextremismus 
- Rechtsradikalismus 
- Transfeindlichkeit/ 

Queerfeindlichkeit 

- offener Rassismus 
- offene Ausländerfeindlichkeit 
- latente Misogynie 
- offene Queerfeindlichkeit 
- offene Transfeindlichkeit 
- offene Feindlichkeit gegenüber «linken» Politi-

ker:innen 

Telegram 
Instagram  

X 
Facebook 

Staatsverwei-
ger:innen 

Reichsbür-
ger:innen 

- Staatsverweiger:innen 
- Post-Covid 

- offener Antisemitismus 
- offene Feindseligkeit gegenüber Staatsvertre-

tenden 
- offene Feindseligkeit gegenüber Medienvertre-

tenden 
- latente Misogynie 
- offene Queerfeindlichkeit 
- offene Transfeindlichkeit 
- Feindlichkeit gegen angebliche Satanist:innen 

und ihre Unterstützer:innen 
- teilweise Ausländerfeindlichkeit 

Telegram 
Instagram  

X 
Facebook 

Misogynie 
Queerfeind-
lichkeit39 

- Incels 
- MGTOW40 
- Pick-up Artists41 
- Misandrie42 

- Genderideologie 
- tradierte Rollenbilder im 

christlichen und musli-
mischen Fundamenta-
lismus 

- offene bis latente Misogynie 
- offene bis latente Queerfeindlichkeit 
- keine Angaben zu Transfeindlichkeit möglich 
- teilweise Ausländerfeindlichkeit/ Rassismus 

Telegram 
Instagram  

X 
Facebook 

TikTok 

Islamistischer 

Extremismus 

- Islamismus (religiös & 
politisch) 

- Fundamentalistischer 
Islam (religiös)43 

- offene bis latente Religionsfeindlichkeit 
- offene bis latente Misogynie 
- offene bis latente Transfeindlichkeit 
- offene bis latente Queerfeindlichkeit 

Telegram 
Instagram  

 

38 Es ist zu berücksichtigen, dass explizite und implizite Menschenfeindlichkeit nicht mit Extremismus gleichgesetzt werden kann. 
39 Unter Queerfeindlichkeit werden Formen von Menschenfeindlichkeit verstanden, welche sich gegen die sexuelle Orientierung 

sowie gegen die Geschlechtsidentität von Personen richten. 
40 Die Bewegung «Men Going Their Own Way» (MGTOW) konzentriert sich auf das individuelle Abwenden von romantischen 
Beziehungen mit Frauen und das Wiederherstellen einer hypermaskulinen Vorstellung von Selbstständigkeit. Bei MGTOWs geht 
es hauptsächlich um persönliche Autarkie. Frauen wird dabei unterstellt, dass sie Männer finanziell ausbeuten wollen (Rothermel, 
2023). 
41 Die Wurzeln der Pick-Up-Artists (PUAs) reichen in die 1970er-Jahre zurück. Ihre Verführungstechniken sollten (häufig sexuell 
nicht erfolgreichen) Männern beibringen, wie sie Frauen zum Sex bewegen können. PUAs behaupten, nicht frauenfeindlich zu 
sein. Ihre Ideologie basiert jedoch auf der Markt-Logik, in welcher Frauen als Sexobjekte betrachtet werden (Rothermel, 2023). 
42 Krankhafter Hass von Frauen gegenüber von Männern (Bloch & Ferguson 1989). 
43 Angelehnt an: https://www.bpb.de/themen/islamismus/dossier-islamismus/36339/islamismus-was-ist-das-ueberhaupt/ 

https://www.bpb.de/themen/islamismus/dossier-islamismus/36339/islamismus-was-ist-das-ueberhaupt/
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- radikal propalästinensi-
sche Solidaritätsbewe-
gung44 

- Antisemitismus  
- offene Feindlichkeit gegenüber Medienvertre-

tenden 

 

X 
Facebook 

TikTok 

Doxxing  

Outings  

Feindeslisten 

- rechtsradikale Gruppie-
rungen 

- linksradikale Gruppie-
rungen 

- radikal propalästinensi-
sche Protestbewegung 

- Staatsverweiger:innen 
- Post-Covid-Aktivist:in-

nen 
 

Menschen im Fokus: 

- Rechtsextremisten/Rechtsradikale 
- Verwaltungsangestellte und Behördenmitglie-

der  
- Polizeiangehörige 
- KESB, Organisationen rund um Kinder (Unter-

bringung, Schutz etc.) 
- Medienschaffende/ Journalist:innen 
- Politiker:innen 
- Personen, die sich anwaltschaftlich für Ange-

hörige von Minderheiten oder Vielfalt einsetzen 
- Wissenschaftler:innen 

Telegram 
Instagram  

X 
Facebook 

 

Zur Analyse der Kanäle wurde ein Analyseraster erstellt, welches auf Kategorien bestehender Extre-

mismusforschung (vgl. Kemmesies et al., 2022; Rathje & Meyer, 2023), auf der Definition von Extremis-

mus des Bundesrats (vgl. Bundesamt für Polizei fedpol, 2024; Bundesrat, 2021), auf Merkmalen prob-

lematischer Gruppierungen (vgl. Stadt Winterthur, 2024) sowie auf Social-Media- oder Telegram-Ana-

lysen beruht (vgl. Urman et al., 2021; Bildungsstätte Anne Frank, 2024). Das Analyseraster ist im An-

hang zu finden. 

7.2 Verlauf der Social Media-Analyse 

Der Zugang zu ersten Kanälen wurde dem Forschungsteam durch die vorgelagerte Desk Research, 

bestehende Erfahrungen sowie Hinweise aus der Begleitgruppe oder aus dem Netzwerk des For-

schungsteams, bestehend aus Fachpersonen zu Extremismus und Radikalisierung, ermöglicht. Auf die-

ser Basis konnten weitere Kanäle zum Analysematerial gefunden werden. Rasch stellten sich Fragen 

zum Umgang mit der Datenmenge, der digitalen Vernetzung über Orts- und Ländergrenzen hinweg 

sowie zu den fliessenden Übergängen zwischen problematischen und weniger problematischen sowie 

unproblematischen Inhalten. Zusätzlich wurden Überschneidungen der verschiedenen Themenfelder 

auf Social-Media-Plattformen sichtbar. So wurden etwa im Newsfeed des Profils zur Erforschung von 

Misogynie Inhalte eines fundamentalistischen Islams durch die Plattform X geliefert und über das Profil 

zur Erforschung von Rechtsextremismus wiederum Inhalte zu Gewalt an Frauen. In der Analyse wurden 

aus forschungsethischen Gründen ausschliesslich öffentliche Kanäle untersucht. Es flossen jedoch aus 

geschlossenen Kanälen Informationen, welche dem Forschungsteam über Expert:innen zugestellt wur-

den, in die Ergebnisse ein. Im Verlauf der Analyse zeigte sich eine hohe Dynamik der Quellen (Kanäle): 

So wurden Inhalte gelöscht, Kanäle geschlossen oder gelöscht, und Profile des Forschungsteams wur-

den ausgeschlossen45. Ausserdem zeigte sich, dass die Analyse durch aktuelle Geschehnisse «über-

holt» wurde und die Ergebnisse bis zur Abgabe des Berichts überarbeitet werden mussten, ohne die 

komplette Analyse zu wiederholen. 

  

 

44 Hier stützen wir uns auf folgende Einordnung, da ein etablierter Begriff fehlt: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/aus-
land/palaestina-demonstration-gruppen-israel-100.html und https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/pro-pa-
laestina-szene-berlin-radikalisierung-angriffe-antisemitismus-100.html 

45 Telegramkanal-Betreibende von öffentlichen Kanälen können den Zugang limitieren und «störende/ auffallende» Beteiligte auch 
aus einem öffentlichen Kanal ausschliessen. 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/palaestina-demonstration-gruppen-israel-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/palaestina-demonstration-gruppen-israel-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/pro-palaestina-szene-berlin-radikalisierung-angriffe-antisemitismus-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/pro-palaestina-szene-berlin-radikalisierung-angriffe-antisemitismus-100.html
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7.3 Ergebnisse aus den Themenfeldern 

Themenfeld 1: Queerfeindlichkeit: Störaktion Tanzhaus September 2022 

Wie bereits erwähnt wurde ein Critical Incident als Themenfeld durch die Begleitgruppe gewählt. In 

diesem Zusammenhang öffnen sich zwei verschiedene Themenstränge. Einerseits der Themenstrang 

um die Junge Tat als Akteur:in und andererseits das Themenfeld der gezielten, organisierten Störung 

von Drag-Story-Time-Veranstaltungen. 

Junge Tat: Aktivitäten der Jungen Tat werden auf Telegram, X, Instagram und Facebook analysiert. 

Dabei werden Organisationsprofile sowie Themenprofile (z.B. zu Remigration), Bezugsprofile (bspw. 

von ausländischen Rechtsextremen) sowie individuelle Profile von Aktivist:innen der Jungen Tat unter-

sucht. Die Stimmung in diesen Kanälen kann als wütend und aggressiv beschrieben werden. Diese 

Empörung kann durch eine einfache, «logische» Lösung behoben werden. Teilweise finden sich christ-

lich inspirierte Inhalte. Die Kampagnen basieren auf «Angst vor dem grossen Austausch» und auf 

«Angst vor geschlechtlicher und sexueller Vielfalt». Die Kommunikation der Profile beinhaltet Hate Spe-

ech, Toxic Speech, Dangerous Speech und Fear Speech46. Fear Speech wird gezielt gegen fokussierte 

Gruppen betrieben, um die Moderationsfunktion von Social Media zu umgehen. Dabei stehen Mig-

rant:innen, LGBTIQ+-Personen und linke Politiker:innen und Parteien im Fokus. Ausserdem nutzen sie 

Ereignisse wie bspw. Eröffnungen von Asylzentren, Orte, an welchen Ausländer:innen-Kriminalität ver-

übt wurde sowie Veranstaltungen für öffentlichkeitswirksame Provokationen und Störaktionen. Die Pla-

nung der Aktivitäten ist öffentlich nicht einsehbar und damit nicht voraussagbar über den Zugang zu 

öffentlichen Kommunikationskanälen der Organisation. Ablehnung gegenüber Behörden zeigt sich 

durch die Ablehnung der Polizei, welche ihrer Meinung nach auf der Seite der Linken steht. Einige Ka-

näle verfügen über eine grosse Reichweite (über 1'000 Follower:innen), andere weisen wiederum eine 

geringe Reichweite (< 100 Follower:innen) auf. Die Echtheit der Anzahl von Follower:innen lässt sich 

im Rahmen dieser Analyse nicht überprüfen. Die Junge Tat betreibt professionalisierte Öffentlichkeits-

arbeit und diese erfolgt hauptsächlich medienwirksam, qualitativ hochwertig aufbereitet und ereignisbe-

zogen. Verbindungen zu Staatsverweiger:innen und Post-Covid-Aktivist:innen sowie ausländischen 

identitären, völkischen Aktivist:innen sind auf Social Media und Telegram gut sichtbar, und die rege 

zeitnahe Interaktion zwischen inländischen und ausländischen Akteur:innen weisen auf aktive und gut 

funktionierende Beziehungen hin. Die Profile von namentlich bekannten Aktivist:innen der Jungen Tat 

werden wiederholt gesperrt, worauf diese alternative Profile erstellen.  

Zitat auf Social Media: Dass wir eine eigene, weltanschaulich gefestigte Elite brauchen, steht 

ausser Frage. Doch diese können wir nur dann hervorbringen, wenn zuvor der metapolitische 

Nährboden dafür geschaffen wird. 

Organisierte Störungen von Drag-Story-Time-Veranstaltungen (nachfolgend DST): Die DST wurde ein-

mal von der Jungen Tat gestört. Die Störung der Veranstaltung wurde daraufhin durch Aktivist:innen 

aus dem Post-Covid Aktivismus und staatsverweigernden Gruppierungen sowie deren Umfeld aufge-

griffen. Durch diese Aktivist:innen folgten wiederholte Störversuche und Störungen von DST-Veranstal-

tungen. Eine dieser Störungen fand in der Pestalozzibibliothek in Oerlikon im Mai 2023 statt, eine wei-

tere, dem Projektteam bekannte, war in Basel geplant. Dabei erfolgte die Organisation der Störung über 

reichweitenstarke öffentliche und geschlossene Kanäle. In der Analyse von staatsverweigernden und 

Post-Covid Kanälen zeigen sich mehrere Phänomene. Einerseits ausgeprägte Queerfeindlichkeit, Anti-

 

46 Während Hate Speech oder Hassrede das Ziel hat, durch sprachliche Ausdrucksweisen Personen oder Personengruppen 
herabzusetzen oder zu verunglimpfen, demonstriert Toxic Speech Macht durch Blossstellung oder Druckausübung. Dan-
gerous Speech fördert die Gewaltbereitschaft der Empfänger:innen der toxischen Botschaft gegenüber den herabgesetz-
ten Personen(gruppen), um Angst bei den Betroffenen zu erzeugen, und Fear Speech wirkt über das Aufzeichnen be-
drohlicher Szenarien des Weltgeschehens, welche Handlungsdruck vermitteln sollen. 
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semitismus, Ablehnung von Behörden und Staat, Glauben an QAnon, verschiedene esoterische Welt-

anschauungen, Interesse an der Schetinin-Pädagogik47 und Schulen, teilweise die Idealisierung der 

traditionellen Familienmodelle sowie weitere Verschwörungserzählungen. Im nachfolgenden Themen-

feld folgen vertiefte Analyseergebnisse aus der Staatsverweiger:innen-Szene. 

Zitat auf Dark Social: Die satanischen Khasaren Union Mafia bei Arbeit Goim48 Kulturen zu 

zerstören.49 

 

Themenfeld 2: Staatsverweiger:innen 

Zum Themenfeld Staatsverweiger:innen wurden Profile, Kanäle und Gruppenauftritte auf X, Instagram, 

Facebook und Telegram analysiert. In der Analyse wird kein Unterschied zwischen Staatsverweiger:in-

nen und Reichsbürger:innen mit Aktivitäten in der Schweiz getätigt. Unter den analysierten Kanälen 

herrscht eine grosse Vielfalt in der Themensetzung. Darunter: QAnon-Weltverschwörungstheorien, an-

tisemitische Verschwörungserzählungen, esoterische Weltanschauungen, Schetinin-Pädagogik, die 

Weltverschwörung der Eliten, die Verschwörung «des grossen Austauschs» und Remigration. Ebenso 

ist zum Teil «Rituelle Gewalt und Mind Control Theorie50» sowie Covid-19-Leugnung in diesen Kanälen 

verbreitet. Die Grenzen zwischen Staatsverweiger:innen und Post-Covid-Aktivist:innen sowie Rechts-

extremist:innen verschwimmen. Zusätzlich sind auch christlich religiöse Inhalte in den Kanälen zu fin-

den. Gemeinsam organisieren sie sich gegen den Staat, Verwaltung und Behörden sowie weitere stö-

rende Akteur:innen. So kann ihre Aufmerksamkeit auch zivilen Einzelpersonen, Medienschaffenden und 

Medienunternehmen oder NGOs gelten. Ausserdem organisieren sie sich gegen Veranstaltungen (vgl. 

organisierte Störung DST). Sie teilen Listen von Behördenmitarbeitenden, Polizei und Akteur:innen, 

welche die Behörden unterstützen, und hetzen gegen diese (z.B. Liste von KESB-Mitarbeitenden). Die 

Chatnachrichten und Posts auf Social Media enthalten ausgeprägte Fear Speech vor dem Staat, vor 

der Weltgesundheitsorganisation WHO, vor weiteren globalen behördlichen Organisationen (bspw. im 

Zusammenhang mit dem Währungszusammenbruch) sowie antisemitische und queerfeindliche Fear 

Speech. Verbreitet werden Verschwörungserzählungen, welche Angst vor der Zukunft schüren. Teil-

weise als Hauptnachrichten (bspw. verschiedene Verschwörungen um den globalen Währungszusam-

menbruch oder drohende Enteignungen) oder in Nebensätzen zu anderen Inhalten oder in der Bericht-

erstattung «alternativer Medien». Dabei unterscheiden sich auch die Anzahl der Posts pro Tag und die 

Anzahl der Abonnent:innen der Kanäle deutlich. Staatsverweiger:innen betreiben keine Öffentlichkeits-

arbeit. Sie tauschen sich untereinander aus und verfügen über eigene alternative, teilweise sehr pro-

fessionell gestaltete Medienformate. Die unterschiedliche Ausrichtung verschiedener Strömungen tut 

der Vernetzung untereinander keinen Abbruch – gerade, wenn es um die Mobilisierung für Mahnwachen 

oder Störaktionen geht. Es zeigt sich auch hier das Phänomen, dass eine Stimmung der Angst, Furcht 

und Aggression in den Kanälen herrscht. Zeitgleich wird eine einfache «logische» Lösung zur Verbes-

serung dieses Zustandes angeboten. In den Posts werden gesellschaftlich breit akzeptierte Normen 

und Haltungen mit Verschwörungserzählungen und mit für Outsider wenig verständlichen Inhalten kom-

biniert. 

Interaktion auf Dark Social:  

User 1: Kann da der Haftbefehl direkt geschrieben werden? (…) Oder so wie immer All for 

Sent? Und Rechnungen? 

 

47 Ein schulischer Umsetzungsversuch der Anastasia-Ideologie besteht in der Schetinin-Schule. Diese wurde von Michael Sche-
tinin gegründet, einem Megre-Anhänger.  

48 Goj stammt aus dem Jiddischen und wird in der jüdischen Diaspora als meist abwertende Bezeichnung für Nichtjüd:innen 
verwendet, siehe Stiftung GRA: Ursprung und die Bedeutung des Begriffs «Goj» im Judentum. 

49 Dieses Zitat bezieht sich auf eine antisemitische Narration, die unter anderem auch besagt, dass Drag-Personen/ Transperso-
nen von der jüdischen Elite geschickt werden, um Kinder zu verführen. Antisemitismus und Queerfeindlichkeit treten dabei 
in Kombination auf. 

50 Nach dieser Verschwörungserzählung werden Menschen von Tatpersonen durch rituelle Gewalt programmiert und gesteuert. 

https://www.gra.ch/bildung/glossar/goj/
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User 2: Lass das Sache vom Team Switzerland sein. Wir sind dran. (…) du hast genügend 

eigene «Baustellen». 

 

Themenfeld 3: Islamistischer Extremismus 

Zur Analyse des dritten Themenfeldes wurden Instagram, TikTok und Telegram analysiert. Grundsätz-

lich kann die Stimmung in den untersuchten Kanälen als wütend und empört bezeichnet werden. Die 

Themen erstrecken sich von religiöser Unterdrückung über Berichte aus Konflikt- und Kriegsgebieten 

bis hin zu Shops für fundamentalistisch religiöse Artikel oder zu Koranzitaten, zur religiösen Praxis oder 

zu genderspezifischen Rollenbildern. Auffallend in dieser Kanalsammlung ist die verbreitete ungefilterte 

Darstellung schwerster Gewalttaten bis hin zu Hinrichtungen aus Krisen- und Kriegsgebieten. 

Es wurden einerseits Kanäle mit religionsbasiertem Inhalt und andererseits Kanäle, welche nicht explizit 

religiösen Content beinhalten, sondern den Staat Israel ablehnen und sich (radikal) für Solidarität mit 

Palästina engagieren, analysiert. Diese beiden Sphären weisen Überschneidungen sowie Differenzen 

auf und werden nachfolgend voneinander getrennt beschrieben. 

Religionsbasierte Kanäle: Der Islam wird als überlegene Religion dargestellt und radikale Solidarität mit 

Palästina sowie die Ablehnung des Staates Israel propagiert. Die Inhalte sind teilweise ausschliesslich 

religiös und teilweise religiös-politisch. Diese Unterscheidung scheint bedeutsam in der Einordnung der 

Content-Produzent:innen. Diese beiden Sphären existieren isoliert nebeneinander. Es ist jedoch wichtig 

zu erwähnen, dass die Follower:innen der Kanäle sich sphärisch überschneiden. Dies bedeutet, sie 

folgen einerseits religiösen Kanälen und andererseits religiös-politischen Profilen. Die Narrative sind 

geprägt von «der islamischen Wahrheit» sowie der Diskriminierung von Muslim:innen. Symbolsprache, 

Codes und arabische Begriffe aus dem Islam werden häufig verwendet. Teilweise sind Verschwörungs-

erzählungen über «den Westen» sowie Antisemitismus zu finden. Fear Speech, Dangerous Speech und 

Hate Speech werden gegen andere Religionen, insbesondere das Judentum, oder den Westen verbrei-

tet. Israel wird als eine Bedrohung aufgefasst und der Konflikt im Nahen Osten ist häufig Thema. Teil-

weise wird die Machtübernahme durch den Islam als Lösung propagiert. Redeführer:innen sind Imame 

und öffentliche Personen. Städtische Gebiete, Moscheen und muslimische Vereinigungen stehen im 

Zentrum der Aufmerksamkeit. Kritisch betrachtet werden «Nicht-Muslim:innen». Teilweise wird Gewalt 

als Kriegsinhalt, Gewalt gegen Zivilpersonen und Organisationen oder die Verherrlichung von männli-

cher Gewalt sowie Vandalismus befürwortet. Teilweise wird der demokratische Staat abgelehnt und ein 

islamischer Staat befürwortet. In dem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Behörden oder Staaten 

vorgeworfen wird, nicht im Sinne des Islams zu handeln. Damit geht meist eine Befürwortung von Au-

toritarismus (autoritäres Staatsverständnis) sowie die Ablehnung von anderen Glaubensrichtungen ein-

her. Der Auftritt der untersuchten Kanäle ist gewaltvoll, radikal, einseitig und von Schwarz-Weiss-Den-

ken geprägt. Die Rhetorik ist gewaltbesetzt und kann als predigend, mahnend oder als Anführer-Rhe-

torik beschrieben werden. Eine Doppelmoral kann vermutet werden, da die Inhalte auf Telegram teil-

weise dem Auftritt auf Social Media widersprechen. Kritische Stimmen werden ausgeschlossen und mit 

dem Aufruf für unterstützende Gebete wird dem Ganzen ein religiöser Anstrich gegeben. 

Zitat auf Dark Social: Die wahre Fratze von dem Zionistischen Terrorstaat Israel! Ich bitte alle 

meine Geschwister heute und die kommenden Tage Du'a51 zu machen, bittet Allah diese Übel-

täter zu vernichten mit seiner Kraft. 

Radikal propalästinensische Solidaritätsbewegungen: Aufgrund der Entwicklungen in der Schweiz als 

Folge des Terroranschlags der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem nachfolgenden Krieg ist auch ein 

Blick auf nicht-religiöse Kanäle (radikal) propalästinensischer Solidaritätsbewegungen zu werfen. Zwi-

schen den religionsbasierten Kanälen sowie den Profilen von radikal propalästinensischen Solidaritäts-

bewegungen gibt es thematische Überschneidungen sowie wenige, aber stabile Netzwerkverbindun-

gen. Die Stimmung in den Kanälen ist empört und hasserfüllt. Thematisiert werden das Geschehen im 

 

51 Du’a bedeutet ein einfaches freies Gebet im Islam. 
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Nahen Osten und die (fehlenden) Reaktionen in der Schweiz. Dabei wird die palästinensische Solidari-

tätsbewegung als überlegene Gruppe und der Staat Israel und seine Verbündeten als Feinde dargestellt 

sowie der Zionismus kritisiert. In diesen Kanälen wird sowohl zu zivilem Ungehorsam und zu bewilligten 

als auch unbewilligten Aktivitäten aufgerufen. Ebenso werden tödliche Gewaltdarstellungen aus dem 

Kriegsgebiet geteilt. Toxic Speech und Hate Speech richten sich gegen Israel, gegen «Zionisten:in-

nen52» wie auch gegen Schweizer Regierungsvertreter:innen und Politiker:innen. Israel und «Zionisten» 

werden als Bedrohung verstanden. Ausserdem wird die Berichterstattung aus dem Konfliktgebiet von 

«Mainstream-Medien» kritisiert. Dabei drehen sich die Diskurse um die Kritik an Israels Vorgehen im 

Nahen Osten und die (fehlenden) Reaktionen der Schweiz. Im Fokus steht die Sensibilisierung der Öf-

fentlichkeit gegenüber dem Fehlverhalten Israels, und es wird zum öffentlichen Druck gegenüber Orga-

nisationen und Medien aufgefordert und hierfür mobilisiert. Dabei ist ein klares Freund-Feind-Schema 

mit der Unterscheidung zwischen Angehörigen von Solidaritätsbewegungen und «den Anderen» er-

kennbar. Letztere werden pauschal als Zionist:innen abgewertet. Befürwortungen von Gewalt wurden 

während der Analyse explizit nicht gefunden. Implizit stellen radikale pro-palästinensische Solidaritäts-

bewegungen die Hamas als Befreiungsorganisation dar und den Terroranschlag am 7. Oktober als Be-

freiungsschlag. In deren öffentlichen Kanälen wird wiederholt darauf hingewiesen, dass Polizei und Me-

dien mitlesen. Diese Kanäle sind geprägt von einseitiger Darstellung sowie einem Schwarz-Weiss-Den-

ken.  

Zitat auf Dark Social: Lang lebe der 7. Oktober. (…) Die Hamas, der Islamische Dschihad, die 

Volksfront zur Befreiung Palästinas und die Hisbollah sind keine terroristischen Organisatio-

nen. Das sind Widerstandskämpfer. Das sind unsere Helden. Das sind diejenigen, die sich 

opfern, damit wir leben und sprechen und kämpfen können (…)53 

 

Themenfeld 4: Misogynie und Queerfeindlichkeit 

In diesem Themenfeld wurden zur Analyse hauptsächlich Instagram, TikTok und X untersucht. Ein ge-

ringerer Teil des Analysematerials stammt von Facebook oder Telegram. Queerfeindlichkeit, insbeson-

dere Transfeindlichkeit vermischt mit Misogynie, durchdringt verschiedene Gruppierungen: einerseits 

die Junge Tat und ihr identitäres, völkisches Umfeld, andererseits auch Gruppierungen der Post-Covid 

Bewegungen, staatsverweigernde Aktivist:innen sowie religiös und politisch islamistische Gruppierun-

gen. Misogynie sowie Queerfeindlichkeit sind jedoch online auch in freikirchlichen-christlichen Vereini-

gungen zu finden und werden bspw. in Videoaufnahmen von Predigten, welche auf Social Media gestellt 

werden, erkennbar. Speziell ist in Bezug auf Misogynie auf die sogenannte Manosphäre (abgleitet aus 

dem Englischen manosphere) hinzuweisen. Sie umfasst vielfältige sexistische, antifeministische und 

misogyne Strömungen. Der Umfang der Aktivitäten von Einzelpersonen und Gruppierungen, welche 

teils vom Incel-Aktivismus, teils vom Männerrechtsaktivismus und teils vom Frauenhassaktivismus 

(«Red-Piller»54, MGTOW55) ausgehen, ist beträchtlich und lässt sich weder räumlich noch entlang von 

Exponenten eingrenzen. Meist wird auf Englisch kommuniziert, doch gibt es auch einen beachtlichen 

Anteil deutschsprachiger Influencer:innen, welche sich als Männlichkeits-Coachs verstehen. Nur bei 

einer zeitgleichen identitären, völkischen Orientierung oder dem Verwenden von Schweizerdeutsch ist 

es möglich, die Urheber national oder regional zuzuordnen. In solchen Kanälen kommunizieren Perso-

 

52 Als Zionist:innen werden in diesen Kanälen Personen bezeichnet, welche sich nicht gegen das Verhalten des Staates Israel 
stellen. Dies bedeutet, dass bspw. eine Schweizer Bundesrätin als Zionistin bezeichnet wird, da sie das Verhalten von Israel nicht 
ausreichend kritisiert. 
53 Dieses Zitat wurde aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Es handelt sich dabei um weitergeteilten Content, welcher von 

einem Teil der Chatbeteiligten mit Emojis versehen wurde. Etwas mehr als die Hälfte der Emojis symbolisieren Ablehnung, 
knapp die Hälfte der Emojis symbolisieren Zustimmung. 

54 Online-Community, die die Überzeugung teilt, dass die Gesellschaft gynozentrisch sei und Frauen gegenüber Männern bevor-
zugt werden, insbesondere auf rechtlicher und gesellschaftlicher Ebene. 

55 «Men Go Their Own Way» ist eine antifeministische und in weiten Teilen misogyne Online-Community, die Männer dazu aufruft, 
Kontakte zu Frauen zu unterlassen. 
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nen in latent aggressiver Stimmung, um Frauen zu bewerten, zu beleidigen und (sexualisierte) Gewalt-

fantasien auszutauschen, wobei mitunter auch Männer nach ihrem Aussehen bewertet werden. Weibli-

che Hypergamie56 ist in einem Teilspektrum ein zentrales Thema, in deren Zusammenhang die Entwer-

tung von Frauen legitimiert wird. Es scheint auch, dass sich Frauenhass auf Social Media erfolgreich 

monetarisieren lässt und dadurch die Verbreitung von misogynen Inhalten für (potenzielle) Influencer:in-

nen an Attraktivität gewinnt. Zu erwähnen gilt, dass die untersuchten Kanäle Toxic Speech, Dangerous 

Speech und Hate Speech enthalten. 

Auffallend dabei ist, dass Narrative und Codes aus dieser Manosphäre einerseits von völkisch identitä-

ren Bewegungen genutzt und verbreitet werden. So bezeichnet ein österreichischer, rechtsextremer 

Aktivist einen Aktivisten der Jungen Tat öffentlich als «Chad57». Andererseits ist die Rolle der Algorith-

men hervorzuheben. So empfehlen diese während der Analyse zu Misogynie Vorschläge aus anderen 

problematischen Echokammern wie bspw. radikal islamistische Inhalte oder völkisch identitäre. Diese 

Empfehlungen sind «verbal brutal» und enthalten unter anderem auch (sexualisierte) Gewalt an Men-

schen und Tieren. Die Verbreitung und die Menge von misogynem Inhalt auf Social Media und auf den 

Dark Socials ist deutlich umfangreicher als erwartet, und es stellt sich die Frage, wie sich die starke 

Verbreitung solcher Inhalte auf gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse gerade unter jungen Men-

schen auswirkt. 

Queerfeindlichkeit, insbesondere Transfeindlichkeit und Misogynie, durchdringen nicht nur «problema-

tische Gruppierungen», sondern sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. So finden sich 

unter «Genderideologie» und «wokeness» queerfeindliche und misogyne Aussagen, welche von Profi-

len mit Klarnamen (darunter auch Politiker oder Businessprofile) geteilt, reposted oder geliked werden. 

Zitat auf Social Media: Endlich brennt das Woke Drecksloch lichterloh… burn California burn58. 

 

Themenfeld 5: Doxxing, Outings, Feindeslisten 

Dieses Themenfeld hat sich während der Analyse als Querschnittsthema über die vorherigen Themen-

felder gezeigt. Um dieses Phänomen zu erfassen, wurden einerseits Facebook, X, Instagram und Te-

legram sowie reguläre Webseiten in die Analyse miteinbezogen. Dabei zeigt sich eine Verbreitung von 

Doxxing über alle Themenfelder und über alle Plattformen, inklusive öffentlich zugängliche Webseiten. 

Systematisch werden Daten wie Mailadressen, Wohnadressen, Arbeitgebende veröffentlicht – teilweise 

mit einem Aufruf zu einer Aktion oder Beleidigung und Hetze, um die betroffenen Menschen und Orga-

nisationen einzuschüchtern. Weit verbreitet ist das Teilen von Daten, um Widerstand in Form eines 

Empörungssturms zu organisieren. Diese Vorgehensweise ist im extremistischen, radikalen Umfeld, 

aber auch im gemässigteren aktivistischen Umfeld bis hin zu Politiker:innen verbreitet. Teils werden 

Daten einzelner Personen oder Organisationen veröffentlicht, teils werden thematisch ganze Listen von 

Personen und Organisationen erstellt. Im Umfeld von Staatsverweiger:innen werden solche Listen als 

systematische Feindeslisten geführt und in gewissen Fällen werden daraus Pseudo-Haftbefehle gegen 

aufgeführte Personen ausgestellt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Schweiz nicht über ein Gesetz 

gegen Doxxing oder Outing verfügt. Strafrechtlich relevant wird ein Doxxing oder Outing durch eine 

damit einhergehende Drohung59. 

Zitat aus Dark Social: Namen und Privatanschriften der verantwortlichen Staatsbüttel veröf-

fentlichen. 

 

56 Hypergamie bezeichnet das Heiratsverhalten, bei dem eine Person eine Partnerschaft mit jemandem eingeht, der einen höhe-
ren sozialen Status, ein höheres Einkommen oder eine bessere Bildung besitzt. Dieses Phänomen ist in vielen Kulturen und 
Gesellschaften zu beobachten und kann durch soziale, wirtschaftliche oder kulturelle Faktoren beeinflusst werden. 

57 Chad ist ein Begriff in der Manosphäre, welcher den idealisierten Mann beschreibt. Er ist sozial, romantisch und sexuell sehr 
erfolgreich. 

58 Die Aussage wurde im Januar 2025 gepostet, als in Kalifornien verheerende Brände ganze Stadtteile zerstörten. 
59 Das revDSG kommt nur zum Tragen, wenn die Daten von der Verwaltung oder von Arbeitgebenden veröffentlicht werden. 
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7.4 Schlussfolgerungen aus der Social Media-Analyse 

In der Social Media-Analyse zeigt sich die Kultur der Digitalität60, wobei diese Einfluss auf die Aufberei-

tung, Verarbeitung und den Umgang mit Informationen sowie auf die Gestaltung von Gemeinschaften 

nimmt (vgl. Stalder 2017). Digitalität beschreibt dabei die Verflechtung des On- und Offline zu einem 

Ganzen. Ausserdem ermöglicht Digitalität einerseits die ortsunabhängige Vernetzung, anderseits ist sie 

von Flüchtigkeit, rascher Transformation und Unverbindlichkeit geprägt (Volatilität). Die Kultur der Digi-

talität und die genannten Merkmale der Digitalisierung werden in der Social Media-Analyse sichtbar. 

Algorithmen und gemeinsame Feindbilder ermöglichen dabei Orientierung in der Komplexität von Big 

Data61 und der Vielfalt von Lebensentwürfen entlang von persönlichen Interessen. Zeitgleich prägen 

Offline-Ereignisse die digitalen Geschehnisse – besonders wenn sie von der medialen Massenöffent-

lichkeit aufgegriffen werden. Hier zeigt sich die Verwobenheit und wechselseitige Beeinflussung von 

On- und Offline-Lebenswelten. 

Unterteilung Extremismusformen und Brückennarrative: Eine herkömmliche Unterteilung und Ab-

grenzung von Extremismusformen in «Rechtsextremismus», «Linksextremismus», «Monothematischer 

Extremismus» ist in der Analyse von Social Media und Dark Social nur bedingt möglich. Über gemein-

same Feindbilder finden Verbindungen statt, wie wir am Beispiel von Rechtsextremismus und Staats-

verweigerung oder Misogynie und Rechtsextremismus sowie Islamismus oder christlichem Fundamen-

talismus sehen können. Diese Verbindungen, auch Brückennarrative, werden öffentlich durch die Ver-

wendung von Codes oder Symbolen von extremistischen Gruppierungen gezielt bespielt. Die Zusam-

menkunft verschiedener Radikalisierungsmilieus zeigt sich on- und offline. Als Brückennarrativ wird 

gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit in unterschiedlichen Ausprägungen genutzt.  

Dabei wird sichtbar, dass Ausländer:innenfeindlichkeit, Misogynie, Transfeindlichkeit und Anti-

semitismus die dominantesten Themenfelder sind und in der breiten Öffentlichkeit wirksame 

Brückennarrative darstellen. 

Auch wenn diese Brückennarrative von unterschiedlichen extremistischen Personen und Gruppierun-

gen in der Kultur der Digitalität verwendet werden, heisst dies nicht, dass diese auch in der realen Welt 

zusammenarbeiten und gemeinsame Aktivitäten planen und umsetzen – hierfür scheinen die ideologi-

schen Differenzen dann doch zu dominant und trennend zu sein. 

«Pseudo-Normalität»: Ein weiteres Spezifikum ist der Anstrich von Normalität extremistischer Grup-

pierungen, die sich über ein gesellschaftstaugliches Auftreten die Zustimmung breiter Kreise sichern 

möchten. Eine solche «Normalität» suggerieren sie etwa durch Freizeitaktivitäten, die sie auf Social 

Media inszenieren, wie etwa «Wandern» oder «Krafttraining». Diese Strategie findet sich sowohl in 

rechtsextremen als auch islamistischen Gruppierungen.  

Abgrenzung durch Komplexitätsdichte und stetige Transformation: Die Themenfelder weisen eine 

(bewusst) hohe Komplexitätsdichte durch die verwendeten Codes und die Sprachkultur auf. Damit wer-

den die Orientierung und Einordnung für «Nichteingeweihte» herausfordernd, was eine klare Trennung 

von In- und Outgroup zur Folge hat. Die Codes verändern sich ständig, was von den Beteiligten eine 

stetige Aufmerksamkeit erfordert, um den Anschluss nicht zu verpassen. Gleichzeitig erschwert die 

Komplexität und stetige Transformation die Orientierung für Aussenstehende (bspw. Fachpersonen 

oder Eltern). 

Aufmerksamkeitsökonomie: Extremistische und radikale Inhalte können durch professionell insze-

nierte Öffentlichkeitsarbeit gezielt die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit erreichen. Dabei wer-

den Ereignisse für die Bewerbung extremistischen Gedankenguts genutzt. Informationen auf öffentlich 

 

60 Die Kultur der Digitalität beschreibt, wie digitale Artefakte Einfluss auf Individuen, Gesellschaft und das Zusammenleben neh-
men und tiefgreifende Veränderungen in sozialen und kulturellen Praktiken mit sich bringen. Die Kultur folgt den Prinzipien von 
expressivem Handeln (bspw. auf Social Media) sowie der Selbstgestaltung und Transformation von Identität. 

61 Big Data benennt die riesige Menge an Daten, die durch die alltägliche Internetpartizipation aller Menschen anfällt. 
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zugänglichen Social Media-Plattformen und Dark Socials dienen dazu, Medienschaffende und die Öf-

fentlichkeit über die Aktivität zu «informieren». Medienschaffende werden so als Multiplikator:innen «ge-

nutzt», indem sie durch ihre Berichterstattung für ein breites Publikum eine Plattform für die extremisti-

sche Ideologie schaffen und diese so eine breite Öffentlichkeit erreicht. 

 

8. Massnahmen der Behörden 

In diesem Kapitel gilt es die Frage zu beantworten, was vonseiten der Behörden bereits getan wird 

und was in Zukunft ggf. darüber hinaus unternommen werden muss, um extremistische Aktionen so-

wie andere Formen von gewaltbereitem Extremismus zu verhindern, wobei der NAP als Richtschnur 

gilt.  

Was bewilligte Demonstrationen anbelangt, so hat die Stadt St.Gallen bisher gute Erfahrungen mit ei-

ner engen Begleitung der verantwortlichen Veranstaltenden gemacht. Auch bei unbewilligten Aktionen 

gibt es in den meisten Fällen keine grösseren Probleme. Falls jedoch von solchen Demonstrationszü-

gen Gewaltbefürwortung, eine Bedrohung von Leib und Leben, Sachbeschädigung oder weitere 

Verstösse gegen die öffentliche Ordnung ausgehen, besteht keine Alternative zur polizeilichen Inter-

vention. Konfrontationen und gewalttätige Ausschreitungen sind damit meist vorprogrammiert. Die Po-

lizei befindet sich im städtischen Raum bezüglich der Begleitung und des Schutzes von Meinungs-

kundgebungen und Protesten folglich in einer schwierigen Rolle; zudem ist sie in einer exponierten 

Situation. In der Folge wird sie meist von beiden Seiten – Befürwortenden und Gegner:innen des An-

liegens der Demonstrierenden – für ein dezidiertes, wie auch immer geartetes Vorgehen kritisiert. Eine 

spezifische Weiterbildung aller Polizeikräfte zu Extremismus und Radikalisierung, wie sie auch im 

NAP empfohlen wird, wäre hilfreich, um das Erkennen und Verständnis der Hintergründe von Radikali-

sierungsprozessen zu fördern und Interventionen und ihre Auswirkungen offen zu diskutieren – auch 

im Austausch mit den politischen Verantwortlichen, damit die Polizeikräfte deren Haltungen und Priori-

sierungen nachvollziehen können, stehen sie doch oft in der vordersten Linie, um diese Massnahmen 

nachfolgend umzusetzen. 

 

Bei Blitz-Propagandaaktionen extremistischer Gruppierungen stellt das zeitnahe polizeiliche Eingrei-

fen, um die Aktion abzubrechen, im Vordergrund. Folglich muss ein gewisser Intelligence-Aufwand be-

trieben werden, um frühzeitig von geplanten Aktionen zu erfahren und rechtzeitig deren Umsetzung zu 

verhindern. Können die Aktionen nicht verhindert werden, erhalten die Aktivist:innen nachfolgend in 

den Medienberichten mit ihren Botschaften und Transparenten eine Propagandaplattform. So errei-

chen die Aktivist:innen ihr eigentliches Ziel, was sie zur Umsetzung künftiger Aktionen ermutigt.  

 

Auf der Grundlage des aktuellen internationalen Forschungsstands liegt es nahe, dass der Online-

Konsum von Medieninhalten und insbesondere die Emotionalisierung durch die gewaltvollen Bilder 

und Videos aus dem Gaza-Konflikt zur Gewaltbereitschaft der Jugendlichen beigetragen haben. Sol-

che Motivationen stehen wohl nur indirekt hinter der Planung eines Anschlags durch Jugendliche auf 

die Pride im Sommer 2024 in Zürich. Dieser geplante Anschlag muss vielmehr im Zusammenhang mit 

queerfeindlichen Narrativen gesehen werden, die von islamistischen, aber auch von rechtsextremisti-

schen Online-Plattformen verbreitet werden. Hier wären dann die Schule und die (inklusive muslimi-

sche) Jugendarbeit für die (universelle) Prävention gefragt, um Queerfeindlichkeit, Misogynie, Männ-

lichkeitsdenken und Homophobie entgegenzuwirken.  

Auf der Ebene der indizierten Prävention macht das Bedrohungs- und Risikomanagement der Stadt-

polizei St.Gallen und auf Kantonsgebiet das Bedrohungs- und Risikomanagement der Kantonspolizei 

St.Gallen Gefährderansprachen mit solchen Jugendlichen, die aufgrund ihrer Online-Aktivitäten oder 

Verbindungen zu extremistischen Netzwerken den Verdacht einer Radikalisierung zu Gewaltbereit-
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schaft nahelegen. Solche Gefährderansprachen werden bei Minderjährigen unter Einbezug ihrer El-

tern geführt und erreichen dadurch ein doppeltes Ziel: Zum einen wird den Jugendlichen bewusst, 

dass sie auf dem Radar der Sicherheitsbehörden sind und bei einer fortschreitenden Radikalisierung 

mit dezidierten Eingriffen zu rechnen haben. Zum anderen erfahren deren Eltern von den Verstrickun-

gen und problematischen Aktivitäten ihrer Kinder und sehen sich insofern genötigt, stärker zu interve-

nieren respektive sich darüber mit ihnen auseinanderzusetzen, bestenfalls auch durch das Hinzuzie-

hen von Beratenden einer Extremismusfachstelle. Das Vorgehen mit Gefährderansprachen entspricht 

auch den Empfehlungen des NAP und ist als zielführend zu qualifizieren.  

 

Sobald Extremismusfragen bei den betroffenen Fachpersonen, sei es im Schul- oder Sozialbereich, 

aktuell werden, ist der Informationsbedarf zu den Hintergründen von Extremismus hoch, um die Situa-

tion besser einschätzen und den Umgang festlegen zu können. Folglich braucht es Unterstützung im 

Akutfall, was eine rasche Orientierung zum Auffinden der adäquaten Beratungsstellen bedingt. In der 

Stadt St.Gallen gibt es aufseiten der Polizei das Bedrohungs- und Risikomanagement mit der Zusatz-

funktion als Brückenbauer sowie zwei Beratungsstellen, HEKS und CABI, zu Rassismus und Diskrimi-

nierung, doch fehlt eine eigentliche Fachstelle Extremismus auf städtischer Ebene. Auf kantonaler 

Ebene besteht mit FAREX ein Beratungsangebot für Extremismusfragen, das die Stadt St.Gallen ein-

schliesst. 

 

In der Extremismusprävention hat sich gezeigt, dass eine differenzierte und überlegte Abklärung und 

Beratung des Umfelds der betroffenen jugendlichen Person grundlegend ist. In der Adoleszenz gilt es 

zu berücksichtigen, dass sich Jugendliche zu radikalen Ansichten hinbewegen, aber auch wieder von 

ihnen abwenden können. Deshalb ist es heikel, sie zu früh zum Problemfall zu erklären oder zu stig-

matisieren. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass ein möglichst frühes Intervenieren bei einer sich ab-

zeichnenden Radikalisierung wichtig ist, bevor sich die Einstellungen verfestigen. Um in dieser 

schwierigen Ausgangslage die Balance zu halten und sorgfältig abzuwägen, wann ein Intervenieren 

angesagt ist, bedarf es viel Expertise und Beratungserfahrung.  

 

Eine letzte Frage des Extremismusberichts in Bezug auf die Bewältigung auf Behördenebene betrifft 

das Verbesserungspotenzial bezüglich der statistischen Erfassung extremistisch motivierter Vorfälle. 

Für die Stadt St.Gallen lässt sich im Hinblick auf ein Monitoring feststellen, dass bezüglich Extremis-

musvorfällen keine und nur bezüglich Hate Crimes polizeiliche Erfassungsdaten vorliegen sowie die 

Beratungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung des HEKS ihre Beratungsanfragen erfasst. Die 

Situationsanalyse, die im Rahmen dieser Studie erfolgt ist, zeigt weder im öffentlichen Bereich noch in 

der Schule eine Dringlichkeit bzgl. Monitoring und statistischer Erfassung von Extremismusvorfällen. 

 

9. Fazit  

Folgende Fragestellungen, welche dieser Extremismusbericht beantworten sollte, konnten bearbeitet 

werden: 

Die Frage nach den aktuellen Entwicklungen, Trends und den gesellschaftlichen Ursachen für die 

Entwicklung extremistischer Szenen und Gruppierungen wurde in Kapitel 4 beantwortet. Als Grund-

tendenzen können festgehalten werden: erstens im Bereich Rechtsextremismus gezielte medienwirk-

same Kurzaktionen, zweitens im jihadistischen Extremismus die altersmässige Verlagerung zu ju-

gendlichen Tätern, drittens eine stärkere Vernetzung der Staatsverweiger:innen-Szene seit der 

Corona-Pandemie sowie viertens im Bereich Linksextremismus das vermehrte Doxxing und öffentli-

che Outen von Personen, denen rechtsextremistische Haltungen zugeschrieben werden. 
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Im Rahmen der Aufarbeitung der Critical Incidents wurden extremistische Vorfälle zwischen 2019 und 

2024 sowie deren Hintergründe analysiert. Wie es zur Radikalisierung der Täter:innen kam, lässt sich 

jedoch kaum beantworten, da es sich hier zum einen noch um laufende Ermittlungen handelt und zum 

anderen wenig über deren Radikalisierungsprozesse bekannt ist. Dennoch deutet einiges darauf hin, 

dass der Einfluss extremistischer Narrative, die über Social Media verbreitet werden, sowie die damit 

verbundene Emotionalisierung und gegenseitige Bestärkung in den Foren wesentlich zur Radikalisie-

rung beitragen. Die Organisation und Kommunikationskanäle extremistischer Gruppierungen sowie 

die Rolle von Social Media wurde in Kapitel 6 analysiert, wobei zu den aktuellen Organisationsstruktu-

ren nur wenig zugängliche Informationen vorhanden sind.  

 

Die Frage nach der Wirksamkeit bestehender und zukünftiger Interventionen lässt sich spezifisch 

für einzelne Critical Incidents beantworten sowie generell für die Reaktionen der zuständigen Behör-

den (insbesondere der Polizei) und für deren koordiniertes sowie effektives Vorgehen. Insgesamt lässt 

sich festhalten, dass die Verhinderung gewaltbereiten Extremismus im lokalen städtischen Raum nur 

bedingt möglich ist, da die Hintergründe solcher Aktionen und die Motivationen der Täter:innen meist 

mit weiträumigeren Themenfeldern (global, national) in Zusammenhang stehen und diese meist von 

ausserhalb für ihre Aktionen in den städtischen Raum als öffentliche Plattform kommen. 

 

Zum Aufzeigen von Wegen zur Deradikalisierung hat sich gezeigt, dass die Schweiz noch wenig 

Projekte in diesem Bereich vorzuweisen hat. Allenfalls bräuchte es auch Wirkungsanalysen, um ab-

schätzen zu können, welche Interventionsansätze sich diesbezüglich als erfolgsversprechend erwei-

sen. 

 

Die konkreten Handlungsmöglichkeiten der Stadt und ihrer Organe, um die «Salonfähigkeit» des 

Rechtsextremismus sowie Formen von gewaltbereitem Extremismus einzudämmen und präventiv ge-

gen die weitere Erstarkung dieser Gruppen vorzugehen, bestehen folglich in einer guten Koordination 

des Vorgehens, der Bündelung der Expertise in einer Extremismusfachstelle sowie im raschen Ein-

greifen bei extremistischen Aktionen, damit deren Publikumswirksamkeit begrenzt bleibt.  

 

Als relevante Zielgruppen für eine Extremismussensibilisierung gelten gemäss dem NAP zur Verhin-

derung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigen Extremismus Akteur:innen, welche 

eine pädagogische Rolle bei Jugendlichen einnehmen (Lehrpersonen, Schulsozialarbeitende, Jugend-

arbeit, Jugenddienst der Polizei, Jugendanwaltschaft, Jugendschutz, Jugendpsychiatrie, Asylbereich). 

Diese Personengruppen müssen durch gezielte und flächendeckende Weiterbildungsangebote ge-

schult und mit den vorhandenen Unterstützungsangeboten vertraut gemacht werden. Ebenso sind im 

Erwachsenenschutz betroffene Akteur:innen  gezielt zu schulen, da sie eine wichtige Rolle in der Er-

kennung und im Umgang mit Radikalisierung insbesondere auch für die Reintegration spielen. Damit 

die Weiterbildung der städtischen Verwaltung eine sensibilisierende Wirkung erreichen und zu einer 

besseren Koordination der Präventionsbemühungen beitragen kann, empfiehlt sich eine Mischung aus 

interdisziplinärer und interinstitutioneller Zusammensetzung der Teilnehmenden. 

 

Eine nachhaltige Extremismusprävention in den Schulen müsste so gestaltet sein, dass Lehrper-

sonen und Schulsozialarbeitende über Früherkennungskompetenzen verfügen, die Abläufe ihres Be-

drohungsmanagements kennen und mit den zuständigen Fachstellen vertraut sind. Ebenso gilt es, 

eine präventive Schulhauskultur zu fördern, die auch das Ansprechen und Thematisieren heikler Aus-

sagen, welche auf eine Radikalisierung hindeuten, einschliesst. 

 

Folgende Fragestellungen konnten nur zum Teil beantwortet werden: Wie es zur Radikalisierung im 

städtischen Raum kommt, kann nicht lokalspezifisch beantwortet werden, da solche Radikalisierungs-
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prozesse, wie im Forschungsstand aufgezeigt, komplex ablaufen und durch globale Konflikte und The-

menfelder beeinflusst werden. Es gibt zwar extremistische Aktionen, die gezielt im urbanen Raum ver-

übt werden, doch werden diese nur teilweise von Akteur:innen oder Gruppen, die tatsächlich im städti-

schen Raum ansässig sind, ausgeführt.  

Die Auswertungen unserer Analysen der Critical Incidents, der Themenfelder und der Social Media-

Daten zeigen, dass die verschiedenen Extremismusformen aufgrund aktueller Ereignisse und globaler 

Einflüsse mehrere thematische Überlappungen aufweisen und teilweise nicht mehr klar voneinander 

abgegrenzt werden können. Zudem wird festgestellt, dass sich vermehrt Minderjährige radikalisieren. 

Dies stellt die Verwaltung und insbesondere die Sicherheitsbehörden vor neue Herausforderungen, da 

die Einschätzung des Bedrohungspotenzials die betroffenen Fachpersonen oftmals überfordert und 

deshalb auch bei «Bagatellvorfällen» auf die Polizei oder Fachstellen rekurriert wird, was zu einer Über-

lastung der entsprechenden Stellen führen kann – wobei dies in besonderem Mass für die Stadt Zürich 

gilt, während die Stadt St.Gallen diesbezüglich weniger Handlungsbedarf zu haben scheint. 

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht das Spektrum von Themen und Polarisierungen, welche zum Ra-

dikalisierungsprozess beitragen. Dabei wird erkennbar, dass es um gesellschaftliche Diskurse rund um 

das Zusammenleben in Vielfalt geht und den Respekt gegenüber Andersdenkenden. Ein Mangel an 

solchem Respekt kann zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Gewaltbereitschaft gegenüber 

Minderheiten und Andersdenkenden führen. 

Was die Bewältigung von Extremismusphänomenen betrifft, so ist entscheidend, dass diese bereits im 

gelben und orangen Bereich erkannt und angegangen werden. Dies kann von den betroffenen Fach-

personen selbstständig oder mithilfe von Beratung durch spezifische Fachstellen erfolgen. Ab dem oran-

gen Bereich ist der Beizug der Strafverfolgungsbehörden sinnvoll, doch sollten insbesondere bei Min-

derjährigen, solange es sich um die orange Zone handelt, die betroffenen Fachpersonen, welche bereits 

eine Vertrauensebene zu den Kindern oder Jugendlichen haben, den möglichen Radikalisierungspro-

zess mit Beratung und Begleitung durch eine Fachstelle klären können. Im Falle des Überschreitens 

der roten Linien kommt die Strafverfolgung zum Zug, doch ist es damit nicht getan, da die Grenzüber-

schreitung auch eine mediale und gesellschaftliche Diskussion auslöst, wie es so weit kommen konnte; 

dann sind Solidarität mit den Opfern und Vorstösse in Richtung einer verbesserten Prävention etc. ge-

fordert. 
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Abbildung 2: Radikalisierungsspektrum zur Verortung und Abgrenzung problematischer Phänomene (ei-

gene Darstellung angelehnt an J.Bühler 2018) 

 

Anhand dieser Grafik lässt sich auch ablesen, wo die Prävention bereits einsetzen muss, um im Falle 

eines angespannten Zusammenlebens und einer wachsenden Polarisierung schon dem Vorfeld von 

Radikalisierung und Extremismus beizukommen. Hier stehen u.a. Abwertungen gegenüber Andersden-

kenden, Verletzungen der Grund- und Menschenrechte, Toxic und Hate Speech im Zentrum. Diese 

Aktivitäten bilden einen Nährboden für alle Extremismusformen. Solcher gruppenbezogener Menschen-

feindlichkeit gilt es mittels Monitoring, Bildung und Sensibilisierung, Ansprechen und Verurteilen entge-

genzuwirken, sowie mittels klarer Positionierungen für Respekt und Toleranz für ein Zusammenleben 

in Vielfalt. Wenn dann die roten Linien durch Verstösse gegen Normen und Gesetze überschritten wer-

den, braucht es klare und entschiedene Reaktionen der städtischen Behörden. 

Damit von behördlicher Seite angemessen und wirkungsvoll auf Extremismusfälle reagiert werden kann, 

sind gemäss unseren Ergebnissen gezielte Weiterbildungen zur Verbesserung des Wissenstands be-

züglich aktueller extremistischer Phänomene, den Fachstellen und ihren Unterstützungsangeboten not-

wendig; ebenso muss eine profunde Kenntnis vorhanden sein, ab wann die Polizei zur Abklärung hin-

zugezogen werden sollte. In diesem Sinne ist auch der vorliegende Extremismusbericht ein Schritt in 

diese Richtung, da er eine aktualisierte Beurteilung der Ausgangslage und des Handlungsbedarfs auf 

städtischer Ebene ermöglicht. Auch wenn sich verschiedene Phänomene nicht auf den städtischen 

Raum eingrenzen lassen, insbesondere Aktivitäten im digitalen Raum, so können trotzdem Wechsel-

wirkungen ausgemacht werden; diese betreffen etwa den Einfluss von Dark Socials und Social Media 

auf das Zusammenleben in Gesellschaften, der über die Bewirtschaftung politischer Themen erfolgt. 
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10. Empfehlungen  

Als konkrete Handlungsmöglichkeiten für die Stadt St.Gallen und ihre Organe leitet das ZHAW-Team 

die nachfolgenden Empfehlungen aus den Ergebnissen der Studie ab. Teil des Auftrags des Extremis-

musberichts war, relevante Zielgruppen für die Extremismusprävention zu bestimmen sowie die «Sa-

lonfähigkeit» des Rechtsextremismus sowie Formen von gewaltbereitem Extremismus einzudämmen 

und präventiv gegen die weitere Erstarkung extremistischer, gewaltbereiter Einzelpersonen und Grup-

pen vorzugehen. Ebenso werden Empfehlungen für Strategien und Massnahmen zur nachhaltigen 

Extremismusprävention bei der städtischen Verwaltung und insbesondere in der Volksschule formu-

liert.  

 

Ständiges Monitoring respektive Anstossen der Schaffung eines schweizweiten Extremismus-

Observatoriums für den digitalen Raum  

Die Schaffung eines nationalen Observatoriums würde über ein ständiges Monitoring und die regelmäs-

sige Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstands mehr verfügbare Informationen zu Extremismusent-

wicklungen im öffentlichen digitalen Raum sowie regelmässige Aktualisierungen dieser Beobachtungen 

ermöglichen, um radikale und extremistische Gruppierungen zeitnaher und differenzierter einschätzen 

zu können. Hierfür bedarf es eines regelmässigen Austauschs der Strafverfolgungsbehörden, des 

Nachrichtendienstes, der Wissenschaft und des Fachjournalismus, wobei Trends und Entwicklungen im 

Extremismusbereich und keine personenbezogenen Informationen im Vordergrund stehen würden (auf-

grund des Datenschutzes). Ebenso müsste die Recherche zu Dark Social auf Bundesebene verstärkt 

werden, da mehr als die Hälfte der Aufrufe extremistischer Websites über Dark Social und nicht über 

Social Media oder Suchmaschinen erfolgt. Basierend auf einer solchen aktuellen Wissens- und Analy-

segrundlage bräuchte es Sensibilisierungsmassnahmen im Verwaltungsbereich, öffentlich zugängliche 

Websites mit übersichtlichen Updates und Informationen zu Trends und Entwicklungen sowie staatliche 

Aufklärungskampagnen. 

 

Kein Bedarf bzgl. Extremismusfachstelle für die Stadt St.Gallen 

Für die Stadt St.Gallen empfiehlt sich die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der kantonalen Bera-

tungsstelle FAREX. Angesichts des im Vergleich zur Stadt Zürich geringeren Volumens von Vorkomm-

nissen und Radikalisierungsfällen wäre die Schaffung einer städtischen Fachstelle Extremismus nicht 

angezeigt. Die Koordination aller relevanten Bereiche, wie der Polizei, insbesondere des Bedrohungs-

managements (BRM), dem Schulbereich und der Jugendarbeit mit der Fachstelle FAREX wäre der 

Früherkennung und der Abstimmung der Interventionen förderlich.  

 

Polarisierung vermindern und Verständigung fördern 

Mit dem Gaza-Konflikt wie auch mit weiteren aktuellen Krisenherden hat sich die Polarisierung innerhalb 

der Gesellschaft in Pro- und Contra-Lager weiter verschärft, was wiederum einen Nährboden für unter-

schiedliche Extremismusformen bildet. Dieser Polarisierung sollte mit geeigneten Präventions- und In-

terventionsansätzen sowie Austausch- und Kooperationsformen entgegengewirkt werden, indem die 

Fachpersonen im Schulbereich und der Jugendarbeit gestärkt und ermutigt werden, diese Themen an-

zusprechen respektive geeignete Angebote mit externen Fachpersonen nutzen, um mit den Jugendli-

chen in Diskussion zu gehen. Dies stellt als Empfehlung auf städtischer Ebene eine Herausforderung 

dar, weil die Polarisierung stark von globalen Einflüssen abhängt und der lokale Wirkungsbereich somit 

beschränkt ist.  
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Kompetente Schulhauskultur zur Prävention von Extremismus 

Dass betroffene Schulleitende und Klassenlehrpersonen, welche problematische Entwicklungen unter 

den Kindern und Jugendlichen oder im Lehrer:innenteam wahrnehmen, sich fähig fühlen, darauf zu 

reagieren oder wissen, wann sie externe Fachstellen oder die Polizei hinzuziehen müssen, steht ausser 

Frage. Die Fachzeitschrift «Sicher! Gsund!» des Kantons St.Gallen zur Extremismusthematik (Eser Da-

volio & Lenzo 2017) bietet mit Basiswissen hierfür eine Grundlage.  

Für die Schulen besteht Weiterbildungsbedarf insbesondere im Sinne von massgeschneiderten Ange-

boten. Auch der Q-Tag62 könnte dafür geeignet sein, um Teaser zu setzen und eine proaktive Ausei-

nandersetzung zu fördern. Ebenso sollten die Schulsozialarbeitenden gezielt weitergebildet werden, 

damit sie das Wissen in die Schulen tragen und sich für die niederschwellige Klärung von Auffälligkeiten 

mit Kindern, Jugendlichen und Eltern kompetent fühlen (im Austausch mit der Schulleitung). Gleichzeitig 

müsste aber auch ein besseres Verständnis für religiöse Minderheiten – insbesondere muslimische 

Kinder, Jugendliche und deren Eltern – sowie eine Sensibilisierung für Kulturalisierungen und antimus-

limischen Rassismus vorangetrieben werden. Hier gilt es, grundsätzlich ein achtsames, respektvolles 

Miteinander im Klassenverband und dem Schulkontext zu fördern, um extremistischen Vorfällen vorzu-

beugen. 

 

Adäquate Interventionen bei allen Extremismusformen 

Wenn Gewalthandlungen in Zusammenhang mit Radikalisierungsprozessen befürchtet werden, dann 

erfolgt meist eine Gefährderansprache durch das polizeiliche Bedrohungsmanagement oder bei Ju-

gendlichen durch die Jugendpolizei der Stadt St.Gallen. Die ungleiche Rechtslage je nach Extremis-

mus führt zu unterschiedlichen polizeilichen Interventionsmöglichkeiten. Insbesondere im Bereich des 

islamistischen Extremismus verfügen Behörden mit dem Verbot von «Al-Qaida» und «Islamischem 

Staat» über eine rechtliche Grundlage für Interventionen. Im Bereich des Rechts- und des Linksextre-

mismus bestehen keine entsprechenden Grundlagen. Dies führt dazu, dass islamistischer Extremis-

mus eher zu polizeilichen Interventionen führt; so stellt etwa das Liken oder Teilen von jihadistischen 

Videos einen Straftatbestand dar. Diesbezüglich empfiehlt sich eine kritische Reflexion der Fokussie-

rung auf islamistischen Extremismus und die damit verbundene Stigmatisierung sowie, wenn immer 

möglich, eine ausgewogene Aufmerksamkeit gegenüber allen Extremismusformen.   

 

Sensibilisierung und Weiterbildung der Polizei, der Sozialen Dienste und der Jugendarbeit 

Innerhalb der Stadtpolizei und der Sozialen Dienste sowie auch der Jugendarbeit ist das Problembe-

wusstsein bzgl. aktueller Extremismusphänomene mutmasslich unterschiedlich ausgeprägt, weshalb 

es wichtig wäre, ein geteiltes Verständnis zu entwickeln. Eine aktuelle Studie mit einem Datensatz des 

NDB zu jihadistisch radikalisierten Personen zeigt (Merz & Saal 2019), dass rund 40% der Gefähr-

der:innen subsidiäre Leistungen, vornehmlich wirtschaftliche Sozialhilfe, beziehen und somit durch die 

Sozialen Dienste betreut werden. Somit wäre es wichtig, diese Fachpersonen zu erreichen und zu 

sensibilisieren. Dies sollte durch gezielte Weiterbildungen erreicht werden, und eine interinstitutionelle 

Zusammensetzung der Teilnehmenden (Polizei, Soziale Dienste sowie Schule) im Rahmen der Ver-

anstaltungen, würde auch deren Kooperation und Wissensaustausch begünstigen. Solche Weiterbil-

dungen zu aktuellen extremistischen Erscheinungsformen sollten wissenschaftsbasiert und wertneut-

ral geleitet sein, um kontraproduktive Effekte zu vermeiden. 

Zur Zielgruppenerreichung kann gesagt werden, dass die Schwankungen der öffentlichen Aufmerk-

samkeit für Extremismus sich auch in der Wahrnehmung von Extremismusphänomenen in den Ziel-

gruppen der Verwaltung niederschlagen. Je nach Aktualität und Medienecho der Extremismusthema-

tik wird folglich mehr Aufwand für die Sensibilisierung zur Teilnahmebereitschaft bei den Zielgruppen 

 

62 Unter Q-Tag versteht man im Schulbereich einen Qualitätsentwicklungstag. 
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betrieben. Zudem gilt es, die Weiterbildungsmassnahmen regelmässig bezüglich ihrer Wirkung zu un-

tersuchen und gegebenenfalls anzupassen. Auch ist zu überlegen, ob solche Weiterbildungen direkti-

ons- und bereichsübergreifend angeboten werden sollten. Da die Wichtigkeit der interdisziplinären Zu-

sammenarbeit vermittelt werden soll, würden solche Berührungsflächen in den Kursen dies unterstrei-

chen und den bereichsübergreifenden Austausch fördern. 

 

Aufklärung und Sensibilisierung von Jugendlichen 

Im Bildungs- und Freizeitbereich bräuchte es spezifische Schulungen, um Jugendliche für extremisti-

sche Inhalte, Narrative und Codes zu sensibilisieren und das kritische Denken in Bezug auf Extremis-

musinhalte auf Social Media, Verschwörungstheorien etc. zu fördern. Insbesondere bezüglich geopoli-

tischer Konflikte bräuchte es interaktive Bildungsformate, die das differenzierende Denken fördern, in-

dem unterschiedliche Informationsquellen und Perspektiven genutzt werden, um die Komplexität der 

Konflikte sichtbar zu machen und einfachen Schuldzuweisungen vorzubeugen. 

Allenfalls bräuchte es auch digitale Ansprachen radikalisierter Personen durch digitale Streetworker, 

welche eine Beziehung aufbauen und Radikalisierungsprozesse erkennen können. Und nicht zu ver-

gessen wären auch geeignete Bildungsformate für Fachpersonen, die mit Jugendlichen arbeiten – ins-

besondere in Bezug auf Extremismus in Social und Dark Media, damit sie die Brückennarrative (Queer-

feindlichkeit, Misogynie, Antisemitismus etc.) und ihre Instrumentalisierung kennen, um bei ihren Ju-

gendlichen darauf zu achten und gegebenenfalls intervenieren zu können. 

 

Die Salonfähigkeit von Extremismus durch klare Kommunikation vermindern 

Die Salonfähigkeit von Extremismus entsteht, wenn klare Positionierungen ausbleiben. Folglich 

braucht es entschiedene Reaktionen der Behörden und eine klare Kommunikation, damit die Ableh-

nung auch auf gesellschaftlicher Ebene Niederschlag findet.  
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Blick 08.09.2023 Schweizer Staatsverweigerer kämpfen gegen die Be-

hörden in der Gemeinde Andelfingen ZH 

TagesAnzeiger 07.09.2023 Staatsverweigerer drohen den Andelfinger Behörden 

Blick 08.09.2023 Staatsverweigerer kämpfen gegen die Behörden in 

der Gemeinde Andelfingen ZH 

SRF 13.09.2023 Staatsverweigerer schikanieren Beamte: So steht’s in 

Ihrem Kanton 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:64MW-3YM1-DY4B-Y18B-00000-00&context=1516831


 

50 

 

TagesAnzeiger 14.09.2023 Betreibungsämter rüsten wegen Staatsverweigerern 

auf 

Blick 28.10.2023 Extremismus-Forscher Dirk Baier analysiert die 

Staatsverweigerer-Szene 

Tagblatt 01.11.2023 Behörden in der Schusslinie 

Blick 09.11.2023 Deutsche Verbotskultur oder Schweizer Naivität? 

TagesAnzeiger 06.10.2023 Sie provozieren, bis die Polizei zur Briefträgerin wird 

SRF 29.11.2023 Die Staatsverweigerer im Dorf 

St. Galler Tagblatt 22.02.2024 Kommt «König» Peter Fitzek nach Speicher? 

St. Galler Tagblatt 23.02.2024 Der geheime Standort Speicher 

TagesAnzeiger 06.03.2024 Betreibungsämter im Kanton Zürich laufen am An-

schlag 

Blick 11.03.2024 Staatsverweigerer steht in Bülach vor Gericht 

SDA 12.03.2024 Staatsverweigerer muss sich in Bülach vor Gericht 

verantworten 

SDA 12.03.2024 Bezirksgericht Bülach verurteilt früheren Staatsver-

weigerer 

St. Galler Tagblatt 22.03.2024 «Widerliches Treffen bedeutet Imageschaden» 

 

SPOTLIGHT Misogynie 

Medien Datum Titel 

Beobachter 28.08.2020 Hass: Netz der Hetzer 

SonntagsZeitung 19.02.2021 «Corona verstärkt den Hass auf Frauen» 

Wiler Zeitung 18.05.2022 Der Mythos der erlogenen Vergewaltigung 

Stern 30.01.2023 Sigma Males: Die problematische Obsession junger 

Männer mit Patrick Bateman 

Blick 06.03.2023 «Ich will keine Entschuldigung, ich will eine Revolu-

tion» 

Beobachter 06.06.2023 Antifeminismus; Frauenfeinde im Klassenzimmer 

NZZ 13.09.2023 Popularität, Balkan-Beats und Blocher: Unterwegs mit 

dem Phänomen Sanija Ameti 

Die Weltwoche 28.03.2024 Männlichkeits-Mosaik 

NAU 20.06.2024 Zürich: Drohungen gegen Pride – zwei Jugendliche 

verhaftet 

NAU 28.06.2024 Schweiz: Frauenhasser-Teenies planten Anschläge 
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SPOTLIGHT Schulen 

Medien Datum Titel 

TagesAnzeiger 19.02.2020 Angst vor stark verkürztem Religionsunterricht 

TagesAnzeiger 03.07.2020 Judenhass in der Schweiz 

Blick 09.03.2024 «Ich gebe dir 10 Sekunden, dann bist du tot» 

TagesAnzeiger 12.03.2024 «Das sind nicht nur Einzelfälle» 

NZZ 14.03.2024 «Schminken ist haram!» – Wie junge Muslime ihre Mit-

schüler drangsalieren 

NZZ 15.03.2024 Der IS-Attentäter von Zürich verbringt mehrere Jahre 

seiner Kindheit in Tunesien. Als er in die Schweiz zu-

rückkehrt, wird er immer fanatischer 

Blick 15.04.2024 Planten drei Jugendliche Anschläge in der Schweiz? 

Blick 19.04.2024 Oberste Lehrerin fordert Ombudsstellen für Schulen 

Blick 16.06.2024 Meldestelle der Stadt Zürich; Besorgt über antisemiti-

sche und radikalisierte Schüler 

TagesAnzeiger 17.07.2024 Sind unsere Schulen wirklich woke? 

SRF 07.10.2024 Was tun, wenn der Rassismus an der Schule gras-

siert?  

SRF 07.10.2024 Ein Viertel mehr rassistische Vorfälle als im Vorjahr 
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Anhang 

A Glossar 

Anastasia-Bewegung 
Die Anastasia-Bewegung ist eine neureligiöse, rechtsesoterische Bewegung mit Nähe zu völkischen, 
rassistischen, verschwörungstheoretischen und antisemitischen Ideologien. Gegründet wurde diese 
von Wladimir Nikolajewitsch Megre, der die Ideologie der Bewegung in seinem zehnbändigen Werk 
festgehalten hat (Fachstelle für Sektenfragen [infoSekta] 2024). 
 
Akzelerationismus  
Der Akzelerationismus bzw. politische Akzelerationismus ist ein theoretisches Konzept, das ursprüng-
lich aus dem marxistischen Milieu stammt und das Ziel verfolgt, die dem Kapitalismus inhärenten Kon-
flikte zu verschärfen, um so das System zum Kollaps zu führen. Dieses Konzept wurde von rechtsext-
remistischen Gruppierungen übernommen. Der rechtsextreme Akzelerationismus, der die «weisse» Be-
völkerung in Gefahr sieht, versucht über Attentate die Gewaltspirale in Gang zu setzen, um damit die 
liberale Demokratie zum Zusammenbruch zu bringen (Bundesamt für Verfassungsschutz, 2025a).  
 
Big Data 
Big Data benennt die riesige Menge an Daten, die durch die alltägliche Internetpartizipation aller Men-
schen anfällt (De Mauro, Greco & Grimaldi, 2015). 
 
Chad 
Chad ist ein Begriff in der Manosphäre, welcher den idealisierten Mann beschreibt. Er ist sozial, roman-
tisch und sexuell sehr erfolgreich (Ging, 2019). 
 
Dark Social 
Dark Socials sind private bis halböffentliche Kanäle, über welche Nutzende Informationen teilen (bspw. 
Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp oder E-Mail) (Saal, 2021). 
 
Doxxing 
Doxxing (vom englischen Wort «dox», eine Abkürzung für «documents» oder «document tracing»), 
auch Doxing geschrieben, bezeichnet das Sammeln und anschliessende Veröffentlichen personenbe-
zogener Daten im Internet, meist mit der Absicht, den Betroffenen zu schaden (Douglas, 2016). 
 
Fashwave 
Unter Fashwave (setzt sich als Begriff aus Faschismus und Welle zusammen) wird ein Kunststil (Musik, 
grafische Symbole) mit Nostalgie für rechtsextrem konstruierte Vergangenheit und soldatischen Männ-
lichkeitskult verstanden, welcher in der online-affinen Subkultur der Neuen Rechten Anklang findet 
(Amadeo Antonio Stiftung 2021). 
 
Goj 
Goj stammt aus dem Jiddischen und wird in der jüdischen Diaspora als meist abwertende Bezeichnung 
für Nichtjüd:innen verwendet (siehe Stiftung GRA, n.d).  
 
Hate Speech 
Bei Hate Speech oder Hassrede wird das Ziel verfolgt, durch sprachliche Ausdrucksweisen Personen 
oder Personengruppen herabzusetzen oder zu verunglimpfen (Vergani, Martinez Arranz, Scrivens & 
Orellana 2024).  
 
Hypergamie 
Hypergamie bezeichnet das Heiratsverhalten, bei dem eine Person eine Partnerschaft mit jemandem 
eingeht, der einen höheren sozialen Status, ein höheres Einkommen oder eine bessere Bildung besitzt. 
Dieses Phänomen ist in vielen Kulturen und Gesellschaften zu beobachten und kann durch soziale, 
wirtschaftliche oder kulturelle Faktoren beeinflusst werden (Appelt & Reiterer, 2009). 
 
Incels 
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Incels sind «involuntary celibates», also unfreiwillige Zölibatäre (Ging 2019), eine in den USA entstan-
dene frauenfeindliche, gewaltverherrlichende Online-Community. 
 
Kultur der Digitalität 
Die Kultur der Digitalität beschreibt, wie digitale Artefakte Einfluss auf Individuen, Gesellschaft und das 
Zusammenleben nehmen und tiefgreifende Veränderungen in sozialen und kulturellen Praktiken mit 
sich bringen. Die Kultur folgt den Prinzipien von expressivem Handeln (bspw. auf Social Media) sowie 
der Selbstgestaltung und Transformation von Identität (Stalder, 2016). 
 
Manosphere 
Die «Manosphere» (eine Wortzusammensetzung bestehend aus «man» und «sphere», also Sphäre 
des Mannes) ist ein loses Netzwerk, das hauptsächlich antifeministische Ansichten vertritt, welche von 
mildem Sexismus bis hin zu extremem Hass reichen. Das Netzwerk umfasst hauptsächlich Internetforen 
und Blogs, die verschiedene Ziele, wie z.B. Selbstoptimierung, hegemoniale Männlichkeit, dominantes 
Verführen (Pick-Up Artists) und die Kontrolle weiblicher Sexualität verfolgen (Ging 2019). 
 
«Men Going Their Own Way» (MGTOW) 
Die Bewegung «Men Going Their Own Way» (MGTOW) konzentriert sich auf das individuelle Abwenden 
von romantischen Beziehungen mit Frauen und das Wiederherstellen einer hypermaskulinen Vorstel-
lung von Selbstständigkeit. Bei MGTOWs geht es hauptsächlich um persönliche Autarkie. Frauen wird 
dabei unterstellt, dass sie Männer finanziell ausbeuten wollen (Rothermel, 2023). 
 
Misandrie 
Ist die Abneigung oder der Hass gegenüber Männern. Es ist das Gegenstück zur Misogynie, die sich 
auf die Abneigung oder den Hass gegenüber Frauen bezieht. Misandrie kann sich in verschiedenen 
Formen äussern, wie zum Beispiel in negativen Stereotypen, Vorurteilen oder diskriminierenden Hand-
lungen gegenüber Männern (Bloch & Ferguson, 1989). 
 
Misogynie 
Misogynie, auch Frauenfeindlichkeit genannt, bezeichnet die weitverbreitete Annahme, dass Frauen 
minderwertig sind. Diese Haltung kann sich in verschiedenen Formen äussern, wie z.B. in diskriminie-
renden Äusserungen, Handlungen oder Strukturen, die Frauen benachteiligen oder herabsetzen. Miso-
gynie kann sowohl auf individueller Ebene als auch auf gesellschaftlicher Ebene auftreten und hat oft 
tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben und die Rechte von Frauen (Schmincke, 2018). 
 
Outing 
Outing, auch Nazi-Outing genannt, bezieht sich auf die Veröffentlichung privater Informationen über 
Personen, die als tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremist:innen gelten. 
 
pro-PAL-Protestbewegung 
Pro-Palästina-Protestbewegung 
 
Pick-Up-Artists (PUAs)  
Die Wurzeln der Pick-Up-Artists (PUAs) reichen in die 1970er-Jahre zurück. Ihre Verführungstechniken 
sollten (häufig sexuell wenig erfolgreichen) Männern beibringen, wie sie Frauen zum Sex bewegen kön-
nen. PUAs behaupten, nicht frauenfeindlich zu sein. Ihre Ideologie basiert jedoch auf der Markt-Logik, 
in welcher Frauen als Sexobjekte betrachtet werden (Rothermel, 2023). 
 
QAnon 
QAnon ist eine weitverbreitete Verschwörungstheorie, die behauptet, dass eine geheime Gruppe von 
Satanisten und Kinderhändlern die Welt regiert und gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald 
Trump arbeitet. Anhänger von QAnon glauben, dass Trump gegen diese Gruppe kämpft und dass es 
eine bevorstehende «Grosse Säuberung» geben wird, bei der diese angeblichen Kriminellen zur Re-
chenschaft gezogen werden. Die Theorie begann auf der Plattform 4chan und hat sich seitdem auf 
andere soziale Medien ausgeweitet. Sie basiert auf anonymen Beiträgen eines Nutzers namens «Q», 
der angeblich Insiderinformationen aus dem US-Regierungsapparat teilt (Moskalenko & McCauley 
2021).  
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Q-Tag 
Unter Q-Tag versteht man im Schulbereich ein Qualitätsentwicklungstag (Stadt Zürich, n.d). 
 
Queerfeindlichkeit 
Unter Queerfeindlichkeit werden Formen von Menschenfeindlichkeit verstanden, welche sich gegen die 
sexuelle Orientierung sowie gegen die Geschlechtsidentität von Personen richten (Bundeszentrale für 
politische Bildung bpb, 2024). 
 
«Red-Piller» 
Online-Community, die die Überzeugung teilt, dass die Gesellschaft gynozentrisch sei und Frauen ge-
genüber Männern bevorzugt werden, insbesondere auf rechtlicher und gesellschaftlicher Ebene (Ging, 
2019). 
 
Reichsbürger:innen 
Reichsbürger:innen weisen enge Verbindungen zur internationalen Reichsbürgerszene auf. Ihre Argu-
mentationsmuster, Überzeugungen und Handlungen sind stark von den Szenen in Deutschland und 
Österreich beeinflusst. Es ist denkbar, dass sich Reichsbürger aus Deutschland oder Österreich in der 
Schweiz aufhalten und dort ihre Weltanschauung offen zeigen (SKP, 2024). 
 
Rituelle Gewalt und Mind Control Theorie  
Nach dieser Verschwörungserzählung werden Menschen von Tatpersonen durch rituelle Gewalt pro-
grammiert und gesteuert (Becker & Kühn, 2019). 
 
Schetinin-Pädagogik 
Ein schulischer Umsetzungsversuch der Anastasia-Ideologie besteht in der Schetinin-Schule. Diese 
wurde von Michael Schetinin gegründet, einem Megre-Anhänger (Fachstelle für Sektenfragen [in-
foSekta] 2024). 
 
Selbstverwalter:innen 
Selbstverwalter:innen versuchen, eigene, teilweise staatsähnliche Strukturen zu errichten. Diese um-
fassen Systeme, die einem «Staat im Staat» ähneln, einschließlich einer eigenen Hierarchie, eigener 
Dokumente, Bildungseinrichtungen sowie eigener Wertpapiere oder Ersatzwährungen (SKP, 2024). 
 
Survivalismus  
Unter Survivalismus oder Preppern wird eine Bewegung von Einzelpersonen und Gruppen verstanden, 
welche sich für mögliche Katastrophen durch Vorräte, Training, Waffen etc. wappnen und in diesem 
Zusammenhang auf soziale Unruhen oder Umstürze der gesellschaftlichen und politischen Ordnung 
zielen (Crockford, 2021). 
 
Toxic Speech  
Während Hate Speech oder Hassrede das Ziel hat, durch sprachliche Ausdrucksweisen Personen oder 
Personengruppen herabzusetzen oder zu verunglimpfen, demonstriert Toxic Speech Macht durch 
Blossstellung oder Druckausübung. Dangerous Speech fördert die Gewaltbereitschaft der Empfän-
ger:innen der toxischen Botschaft gegenüber den herabgesetzten Personen(gruppen), um Angst bei 
den Betroffenen zu erzeugen, und Fear Speech wirkt über das Aufzeichnen bedrohlicher Szenarien des 
Weltgeschehens, welche Handlungsdruck vermitteln sollen (Urmann & Katz, 2022). 
 
Zionist:innen 
Als Zionist:innen werden in den Kanälen der radikal propalästinensischen Solidaritätsbewegungen Per-
sonen bezeichnet, welche sich nicht gegen das Verhalten des Staates Israel stellen. Dies bedeutet, 
dass bspw. eine Schweizer Bundesrätin als Zionistin bezeichnet wird, da sie das Verhalten von Israel 
nicht ausreichend kritisiert. 
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B Liste mit Interviewpersonen 

Expert:innen für Interviews, Zürich 

Name Position 

Julia Borer Ifrid Fachstelle Gewaltprävention des Schul- und Sportdepartements 

Natalie Bühler Geschäftsführerin OJA Zürich 

Alfred Felix Fachstelle Gewaltprävention des Schul- und Sportdepartements 

Thomas Gerber Leiter der Fachstelle Brückenbauer der Kantonspolizei Zürich 

Sven Grünenfelder Brückenbauer Stadtpolizei 

Claudio Schärli Brückenbauer Stadtpolizei 

Remo Vogel Gefahrenabwehr Stadtpolizei Zürich 

Simon Wichert Gefahrenabwehr Stadtpolizei Zürich 

Nathan Schocher Fachstelle Gleichstellung 

Tabelle 2: Expert:innen für Interviews, Zürich 

 

Expert:innen für Interviews, St.Gallen 

Name Position 

Primo Inauen  Stadtpolizei St.Gallen, Vertretung der Stadt St.Gallen im NAP 

Hilal Iscakar Leiterin Offene Arbeit mit Jugendlichen Ost und West, Dienststelle 

Kinder Jugend Familie Stadt St.Gallen 

Niederer Thomas Leiter Gewaltschutz / Brückenbauer 

Stadtpolizei St.Gallen 

Csaba Kiss Schulpsychologischer Dienst Kt. SG, Leiter Kriseninterventions-

gruppe 

Esther Luder Müller FAREX Fach- und Anlaufstelle Radikalisierung und Extremismus 

Lisa-Marie Olbinski Leiterin Fachdienst Pädagogik, Dienststelle Schule und Musik 
St.Gallen 

Donat Richiger Co-Leiter Kinder Jugend Familie Stadt St.Gallen 

Katarina Stigwall HEKS Beratungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung  

Beate Stritz Leiterin städtische Schulsozialarbeit, Dienststelle Kinder Jugend Fa-

milie Stadt St.Gallen 

Peter Tobler  Integrationsstelle St.Gallen, Vertretung der Stadt St.Gallen im NAP  

Tabelle 3: Expert:innen für Interviews, St.Gallen 
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C Liste Fokusgruppendiskussion 

Name Position 

Dirk Baier Forscher Extremismus, Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften 

Thomas Gerber Thomas Gerber, Leiter der Fachstelle Brückenbauer der Kantonspo-

lizei Zürich 

Daniel Glaus Reporter SRF, recherchiert zu Extremismus/Terrorismus 

Marko Kovic Sozialwissenschaftler, arbeitet zu Verschwörungstheorien 

Lotta Maier Autorin und Journalistin, recherchiert zu Rechtsextremismus, Esote-

rik und Staatsverweigerung 

Tabelle 4: Expert:innen für Fokusgruppendiskussion 

 

D Statistiken Hate Crimes in Zürich und St.Gallen  

 

Abbildung 3: Hate Crimes: Antisemitismus (Quelle: Stadtpolizei Zürich, Januar 2025) 

 

 

2024 polit. rassist. relig. LGBTIQ+ übrige Total 
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Jan 7 1 1   9 

Feb 3 1    4 

Mär 7 4 2 1  14 

Apr 3 1    4 

Mai 3 2 1  1 7 

Jun 9 2 1 3  15 

Jul 2 5 1 1  9 

Aug 3     3 

Sep 9 1 1 2  13 

Okt 4 1    5 

Nov      0 

Dez      0 

Total 50 18 7 7 1 83 

Stand bis 06.11.24, AE/db  
  

Tabelle 5: Hate Crimes (Quelle: Stadtpolizei Zürich, Januar 2025 

 

 
Abbildung 4: Hate Crimes Stadt Zürich (Quelle: Stadtpolizei Zürich, Januar 2025) 
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Tabelle 6: Hate Crimes der Stadt St.Gallen (Quelle: Stadtpolizei St.Gallen für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 

31.12.2024 zu Fällen, die bis zum 05.02.2025 abgeschlossen respektive rapportiert wurden) 
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Analyseraster Social Media- und Dark Social-Analyse 
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